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Die vorliegende Bibliographie wird von der Baye
rischen Akademie für Naturschutz und Landschafts
pflege im Rahmen des Aufgabenbereiches Doku
mentation herausgegeben. Sie bildet die jährliche 
Fortsetzung der 199 1  erschienenen "Bibliographie 
1977 - 1990" (=Beiheft 10 zu den Berichten der 
ANL). Die veröffentlichten Literaturhinweise sind 
in der Literaturdatenbank LIDO der ANL gespei
chert. 
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19-24 
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1 Abb., 6 Tab., 13 Qu. 

Artenschutz Tier 
Auen Wald 
Bayern 
Biotopverbundsystem 
Inn 
Ökologie 
Verinselung 
Vögel (Aves) 
Zoologie 

Durch den Aufbau von Biotopverbundsystemen soll einer fort
schreitenden Verinselung schutzwürdiger Biotope und zuneh
mendem Artenrückgang in einer intensiv genutzten Landschaft 
entgegengewirkt werden. Anhand avifaunistischer Untersuchun
gen in Auwäldern am unteren Inn, Niederbayern, konnte nach
gewiesen werden, daß zunehmende Fragmentarisierung und Iso
lierung von Biotopen mit abnehmenden Artenzahlen korreliert 
ist. Im Vergleich zu einem geschlossenen Auwald weist ein 
lückenhafter Bestand einen Artenverlust von 14 % auf, er kann 
bis auf 80 % bei Auwaldinseln ansteigen. Aus den Ergebnissen 
leiten sich die Forderungen nach der Errichtung großer zusam
menhängender Schutzareale ab, ist Artenreichtum doch immer 
auch von der Flächengröße abhängig, andererseits nach der 
Errichtung von Verbundsystemen, die den starken Artenrück
gang isolierter Biotope vermeiden helfen. (Exner) 
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Verzeichnis der Abkürzungen: 

ABSP 
Abb. 
Anh. 
BayNatSchG 
BNatSchG 
Bt. 

Arten- und Biotopschutzprogramm 
Abbildung( en) 
Anhang 
Bayerisches Naturschutzgesetz 
Bundesnaturschutzgesetz 
Bildtafel(n) 

Die Bibliographie besteht aus dem Hauptteil mit 
den bibliographischen Angaben, den inhaltser
schließenden Schlagwörtern sowie den Kurzrefera
ten (Abstracts) der erfaßten Literatur und einem 
Abkürzungsverzeichnis. Im Hauptteil sind die Lite
raturhinweise nach der laufenden Dokument-Num
mer aufgeführt. Das Abkürzungsverzeichnis löst die 
in den Literaturdokumenten verwendeten Abkür
zungen auf. 
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etc. et cetera 
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Fo./Fot. Fotos 
Kt. Karte(n) 
LANA Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz 
Lb. Luftbild( er) 
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LPK Landschaftspflegekonzept 
M Maßstab 
NPO Non-Profit-Organisationen 
Qu. Quelle(n) 

DOK-NR: 1228 
KÖSTLER, E. 
Einführung. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
5-7 
1996 
Bayern 
Haannoos 
Naturschutzprogramm "Schutz für wiesenbrütende 
Vogelarten " 
Wiesenbrüter 

Seit 1983 bemühen sich Naturschutzbehörden und 
-verbände, das "Haarmoos", ein ca. 400 ha großes, 
zusammenhängendes Feuchtwiesengebiet südlich 
von Laufen, zu erhalten und zu fördern. Flächenan
käufe und das Programm "Schutz für wiesenbrüten
de Vogelarten" leisten hierzu einen wichtigen Bei
trag. Begleitend dazu wurde ein Forschungsvorha
ben zur Erfolgskontrolle (Monitoring) durchge
führt, das von der Bayerischen Akademie und Lan
despflege in Laufen koordiniert wurde. Im Mittel
punkt der Untersuchungen standen die Bestands
kontrolle wiesenbrütender Vogelarten, die Ermitt
lung von Ursachen für Bestandsveränderungen und 
die Effizienzkontrolle der nach dem Programm bis
her durchgeführten Maßnahmen. Daneben wurden 
Erhebungen der Vegetation, der Nutzungen, der 
Landschaftsgeschichte, der Amphibien- und En
tomofauna und des Feinreliefs durchgeführt. Die 
Berichte zu den Einzeluntersuchungen sind im For
schungsbericht 2 "Das Haarmoos" der ANL aufge
führt. Zentrales Ergebnis der Untersuchungen ist: 
Das Haarmoos ist das wichtigste Wiesenbrüterge
biet Südostbayerns. Für den Großen Brachvogel 
kommt dem Haarmoos als Brutgebiet aufgrund der 
Nachwuchszahlen und auch des Bestands regionale 
Bedeutung zu. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1229 
ZWECKL, J. 
Landschaftsgeschichte des Haarmooses. 
ANL 
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ROV Raumordnungsverfahren 
Tab. Tabelle(n) 
u.a. unter anderem 
Üb. Übersicht( en) 
usw. und so weiter 
UVPG UVP-Gesetz 
uvs Umweltverträglichkeitsstudie 
uvu Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
v.a. vor allem 
Veg. Vegetation 
Veg.-tab. Vegetationstabelle(n) 
V erz. Verzeichnis 
ZAK Zielartenkonzept 
z.B. zum Beispiel 

Laufener Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
9-33 
1996 
8 Abb., 2 Tab. , 4 Kart., 53 Qu. 
Haarmoos 
Landschaftsgeschichte 
Naturschutzprogramm "Schutz für wiesenbrütende 
Vogelarten " 

Das Haarmoos ist eingebettet in die Grundmoränen
landschaft des Salzach-Hügellandes. Es entstand 
durch die Verlandung eines spätglazialen Sees, der 
sich beim Zurückschmelzen des Würmgletschers 
gebildet hat. Es entwickelte sich ein Niedermoor, 
nur in den zentraleren Bereichen konnte Hochmoor
bildung einsetzen. Pollenanalysen weisen darauf 
hin, daß die Besiedlung des Gebietes vor 3000 -
4000 Jahren erfolgt ist. Bis 1200 n.Chr. lassen sich 
sämtliche Siedlungen um das Haarmoos urkundlich 
nachweisen. Ab 1383 war das Haarmoos überflutet 
und bildete einen See. 1773174 wurde es trockenge
legt. 1802 waren 2/3 der Flächen Futterwiesen, 1/3 
verblieb als Moorfläche. Erst ab 1920 traten neue 
Bestrebungen zur Intensivierung der Moorkultur 
auf, die aber nicht zur Durchführung gelangten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Landnut
zung im Haarmoos intensiviert. Trotzdem konnte 
sich ein Wiesengebiet mit kleinräumigem Wechsel 
unterschiedlichster Vegetationseinheiten vom In
tensivgrünland über extensiv genutzte Feuchtwie
sen bis zu Streuwiesen und Rochstaudenfluren er
halten. Seit 1983 wird versucht, das Haarmoos als 
wichtigstes Wiesenbrütergebiet Südostbayerns 
durch Flächenankäufe und Wiesenbewirtschaftung 
unter speziellen Naturschutzgesichtspunkten im 
Rahmen des "Wiesenbrüterprogrammes" zu erhal
ten. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1230 
SCHRAG, H. 
Kartierung der realen Vegetation. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
2 



Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
35-56 
1996 
4 Qu., Anh.: 1 Florenliste, 6 Veg.-tab., 1 Veg.-Karte 
Haarmoos 
Vegetation Kartierung 

Im Sommer 1993 wurde eine Vegetationskarte vom 
Haarmoos (südl. Laufen a. d. Salzach) aufgestellt. 
Die Vegetationsaufnahmen erfolgten nach Braun
Blanquet. Es wurden sämtliche innerhalb der Auf
nahmeflächen wachsenden Kormophyten erlaßt, 
nicht aber die Bestände der Gräben und Bäche. Es 
konnten folgende Vegetationseinheiten unterschie
den werden: Intensivgrünland (Arrhenateretum ela
tioris BR.-Bl. ex Scherr); Bachdistel-Wiesen (Cir
sietum rivularis Now. 27) in den Ausbildungen: 
veramt, verarmt mit Feuchtezeigem, typisch; Mä
desüßgesellschaften (Filipendula Ulmaria-Gesell
schaft; Filipendula Ulmariae Segal 66); bodensaure 
Kleinseggenrieder (Cariecetum caerulae W. Koch 
26); Pfeifengrasstreuwiesen (Molinetum caerulae 
W. Koch 26) in den Ausbildungen: kalkarm, kal
karm mit Hochmoorarten; Großseggenrieder (Ma
gnocariocion W. Koch 26); Schilf-Rohrglanzgras
Röhrichte (Phalaridetum arundinaceae (W. Koch 
n.n.) Libbert 3 1 ;  Moorwälder. Die Florenliste, 6 
Vegetationstabellen und eine Vegetationskarte sind 
im Anhang aufgeführt. (Fluhr-Meyer). 

DOK-NR: 123 1  
SLOTTA-BACHMAYR, L. 
Bestandsentwicklung und Habitatwahl wiesenbrü
tender Vogelarten im Wiesenbrütergebiet "Haar
moos" zwischen 1988 und 1992. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
57-88 
1996 
28 Abb., 19 Tab.,  1 1 1  Qu. 
Biotopmanagement 
Großer Brachvogel (Numenius arquata) 
Haarmoos 
Kartierung 
Wiesenbrüter 

Es werden die Bestandsveränderungen aller im 
Haarmoos (südl. Laufen a. d. Salzach) vorkommen
den Wiesenbrüter zwischen 1988 und 1 992 sowie 
ihre Habitatwahl dargestellt. Die Untersuchungen 
sollen die Maßnahmen des "Wiesenbrüterprogram
mes" kontrollieren und verbessern. In einer beglei
tenden, qualitativen Erhebung aller Vogelarten 
konnten insgesamt 1 16 Arten festgestellt werden, 
von denen 78 ein Brutstatus zugeordnet werden 
konnte. Dies entspricht einer für Mitteleuropa eher 
überdurchschnittlichen BrutvogelzahL Im Mittel
punkt der Untersuchungen stand der Große Brach
vogel. Seit den frühen 80er Jahren hat der Brutbe-

stand des Brachvogels im Haarmoos von 4 auf 12 
Brutpaare zugenommen. 1992 war der maximale 
Brutstand erreicht. Die Population ist stabil. Be
stand, Verbreitung und Raumnutzung von Kiebitz, 
Bekassine, Wachtelkönig, Wachtel, Feldlerche, 
Wiesenpieper und Braunkehlchen werden beschrie
ben. Der Einsatz eines Geographischen Informati
onssystems zur Beurteilung und Verbesserung der 
Habitatqualität von Wiesenvogelbrutgebieten wird 
gezeigt. Aus den Ergebnissen werden notwendige 
Modifikationen der bisherigen Flächenbewirtschaf
tung abgeleitet, u.a. Vergrößerung der Flächen mit 
Mähtermin 15.7.  und Festsetzen des ersten Mähter
rnins allgemein auf 30.6. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1232 
GROSSMANN, M.; SIERING, M. 
Untersuchungen zur Amphibienfauna. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
89-95 
1996 
1 Tab., 13 Qu., Anh.:  1 Karte der Amphibienlaich
plätze 
Haarmoos 
Amphibien (Amphibia) 
Kartierung 

Im Haarmoos (südl. Laufen a.d. Salzach) konnten 
sechs Amphibienarten nachgewiesen werden: Gras
frosch (Rana temporaria), Wasserfrosch (Rana escu
lenta-Komplex), Laubfrosch (Hyla arborea), Erd
kröte (Bufo bufo), Gelbbauchunke (Bombina varie
gata) und der Bergmolch (Triturus alpestris). Am 
häufigsten wurde der Grasfrosch gefunden, gefolgt 
vom Wasserfrosch, der allerdings deutlich seltener 
war. Der Laubfrosch konnte von den Autoren nicht 
selbst nachgewiesen werden, wurde aber 1988 im 
Norden des Gebietes zahlreich rufend gehört. Für 
Erdkröte und Gelbbauchunke wurde jeweils nur ein 
Laichplatz mit wenigen Tieren gefunden. Beim 
Bergmolch konnte nur ein einzelnes Männchen 
nachgewiesen werden. Teichmolch (Triturus vulga
ris) und Kammmolch (Triturus cristatus) werden als 
potentielle Arten für das Haarmoos eingestuft. Ins
gesamt wurden 64 Laichplätze kartiert, die in einer 
Karte dargestellt sind. Die meisten der Laichplätze 
wurden in den Gräben, dem Haupt-Gewässertyp des 
Haarmooses, gefunden. 6 1  der Laichplätze waren 
vom Grasfrosch, wobei die Laichplätze der anderen 
Amphibienarten (außer Erdkröte) nur ungenügend 
erlaßt sind. Der Großteil der Sommerlebensräume 
der Grasfrösche liegt vollständig im Haarmoos. 
(Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1233 
SAGE, W. ; SIERING, M. 
Untersuchungen zur Fauna der Tagfalter und tagak
tiven Nachtfalter. 
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ANL 
Laufeuer Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schutz 
eines Wiesenbrütergebietes 
97-105 
1996 
1 Abb., 1 Artentab., 1 Karte, 8 Qu. 
Haarmoos 
Kartierung 
Nachtfalter 
Schmetterlinge (Lepidoptera) 
Tagfalter 

Bei den Untersuchungen im Haarmoos (südlich 
Laufen a.d. Salzach) konnten 1989 insgesamt 34 
Tagfalterarten und 10 tagaktive Nachtfalterarten 
nachgewiesen werden. Es wurden 1 1  Tagfalterarten 
der Roten Liste Bayerns gefunden, darunter 6, die 
mehr oder weniger von Naßwiesen abhängig sind. 
Das Artenspektrum weist eine Vielfalt an Falterfor
mationen auf. Außer den xerothermophilen und den 
streng tyrphophilen konnten Tagfalter aller außeral
pinen Falterformationen nachgewiesen werden. Für 
die hohe Gesamtartenzahl ist das Vorhandensein 
eines Mosaiks aus verschiedenen Wiesentypen und 
Biotopstrukturen ausschlaggebend. Die größte Ar
ten- und Individuendichte erreichen die extensiv 
genutzten Naß- und Streuwiesen sowie die Randbe
reiche der hochmoornahen, ungenützten Wiesen. 
Die Rochstaudenfluren haben große Bedeutung als 
Saumstrukturen und Störstellen, hier liegen die Kin
derstuben von Brennesselfalter, Mädesüß-Perlmut
terfalter und Storchschnabelbläuling u.a. Die 
trockeneren Wiesen haben zwar eine geringere Ar
tenzahl, stellen aber einen wichtigen weiteren Bio
toptypus dar - ausschließlich in diesem Bereich 
wurde z.B. die Goldene Acht gefunden. Die intensiv 
genutzten Wiesen werden nur von wenigen Ubiqi
sten (z.B. Kohlweisling oder Gammaeule) besie
delt. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 234 
GROSSMANN, M.; SIERING, M. 
Untersuchungen zur Heuschreckenfauna. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
2 
Das Haarmoos - Forschungsergebnisse zum Schut
ze eines Wiesenbrütergebietes 
107- 1 1 2  
1996 
2 Tab., 15  Qu. 
Haarmoos 
Heuschrecken 
Kartierung 

Im Sommer bzw. Frühjahr 1 989 wurde die Heu
schreckenfauna im Haarmoos (südl. Laufen a. d. 
Salzach) erfaßt. Es konnten 2 1  verschiedene Heu
schreckenarten nachgewiesen werden, dies ent
spricht 30 % der in Bayern vorkommenden 70 Ar
ten. Die Sumpfschrecke (Mecostacus grossus) steht 
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auf der Roten Liste der BRD, der Warzenheißer 
(Decticus verucivorus) soll demnächst als bundes
weit gefährdet eingestuft werden. Auf der Roten 
Liste Bayern stehen 9 der gefundenen Arten. Heu
schrecken sind in erster Linie vom Mikroklima 
(Temperatur, Luft- bzw. Bodenfeuchte) abhängig. 
Die Bewirtschaftung einer Fläche wirkt sich über 
ihren Einfluß auf Boden, Vegetationszusammenset
zung und Struktur indirekt auf die Heuschrecken
fauna einer Fläche aus. Intensiv genutzte Flächen 
waren nur von wenigen euryöken Arten besiedelt. 
Die größte Arten- und Individuendichte hatten ex
tensiv genutzte Naß- und Streuwiesen, deren Be
wuchshöhe unter 50 cm liegt und die nur eine gerin
ge Vegetationsdichte haben. Mit zunehmendem 
Aufkommen von Hochstauden und Gehölzen ver
armt die Heuschreckenfauna rasch. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 235 
HÖLZEL, N. 
Schneeheide-Kiefernwälder in den mittleren Nörd
lichen Kalkalpen. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
3 
192 S. 
1996 
25 Abb. , 26 Tab., 212  Qu., Anh. :  3 Veg.tab., Verz. d. 
Aufnahmen, Üb.der Bodenprofile, Bildteil 
Alpen 
Bayern 
Pflege 
Schneeheide-Kiefernwälder (Erico-Pinetea) 
Tirol 
Vegetationskunde 

In einer ökologisch-vegetationskundliehen Studie 
wurden die Schneeheide-Kiefernwälder (Klasse 
Erico-Pinetea) des bayerischen Alpenraumes und 
des Tiroler Inntales umfassend untersucht. Ziel war 
es, die wissenschaftlichen Grundlagen zu einem 
Schutzkonzept für diese Waldgesellschaft zu erar
beiten. Das ausgeprägte klimatische Gefälle von 
den kühlfeuchten Bayerischen Alpen zum warm
trockenen Tiroler Inntal spiegelt sich in der Floren
ausstattung der Schneeheide-Kiefernwälder wider: 
Es ergibt sich eine deutliche Zweiteilung in ein 
zentralalpisches, relativ xerothermes und in großen 
Teilen auch acidoklines, zwergstrauchdominiertes 
Erico-Pinetum (Kontaktgesellschaft: Volltrockenra
sen) und ein randalpisches, wesentlich mesophile
res, gräserbeherrschtes Calamagrostio-Pinetum 
(Kontaktgesellschaft: Halbtrockenrasen mit ausge
sprochen mesophiler Artenkombination und Kal
kquellsümpfen). Die weitere floristische Differen
zierung ergibt stets Typen von Subassoziationen, die 
entweder noch Offenlandökosystemen näher stehen 
oder zu den klimaxnahen Schlußwaldgesellschaften 
der Querco-Fagetea und Vaccinio-Piceetea tendie
ren. Nur ein Teil der Schneeheide-Kiefernwälder ist 
als wenig veränderliche Dauergesellschaft anzu
sprechen. Auf den meisten Standorten bilden die 



Erico-Pinion-Phytozönosen nur Durchgangsstadien 
der Sukzession und stellen eine Mittelstellung zwi
schen standortgemäßer Schlußwaldgesellschaft und 
nicht waldfähiger Fels- und Rasenvegetation dar. 
Ein Großteil von ihnen sind nutzungsbedingte Se
kundärbestände mit meist starken Degradationser
scheinungen. In einer "Gebietskulisse" werden na
hezu alle bedeutenden Schneeheide-Kiefem-Kom
plexe der Bayerischen Alpen kurz beschrieben, Be
einträchtigungen und Gefährdungen aufgezeigt und 
erste Vorschläge für eine zukünftige Behandlung 
gemacht. Langfristig können die bayerischen 
Schneeheide-Kiefernwälder nur erhalten werden, 
wenn es zu keiner weiteren Einengung morphady
namischer Prozesse kommt, traditionelle Nutzun
gen (Waldweide) beibehalten werden und auf 
Schutzwaldsanierungsmaßnahmen weitgehend ver
zichtet wird. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1236 
HAGEN, T. 
Vegetationsveränderungen in Kalk-Magerrasen des 
Fränkischen Jura. Untersuchung langfristiger Be
standsveränderungen auf Nutzumstellung und 
Stickstoff-Deposition. 
ANL 
Laufener Forschungsberichte 
4 
1-218 
1996 
23 Abb., 15 Tab.,  332 Qu., Anh. 
Fränkischer Jura 
Kalk-Magerrasen (Festuco-Brometea) 
Pflanzensoziologie 
Pflege 
Vegetationskunde 

Veränderungen der Artenzusammensetzung von 
Kalk-Magerrasen im Fränkischen Jura sollten durch 
einen Vergleich historischer Vegetationsaufnahmen 
mit den heutigen Verhältnissen festgestellt werden. 
Die Erstaufnahmen waren 193 1 -36 (GAUCKLER) 
und 1968-70 (ZIELONKOWSKI) erstellt worden. 
Als Ergebnisse sind festzuhalten: Der Unterschied 
in der Artenzusammensetzung zwischen "heute" 
und Erstaufnahme war am deutlichsten auf den 
193 1-36 erstmals untersuchten Flächen zu sehen. 
Die mittlere Artenzahl der krautigen Gefäßpflanzen 
hat im Vergleich zu den Erstaufnahmen abgenom
men. Die Artenverluste betreffen in erster Linie 
Differentialarten, so daß heute die pflanzensoziolo
gische Einordnung mehrerer Einheiten erschwert 
ist. Die Folgen einer verminderten Nutzung und 
einsetzender Verbrachung werden deutlich: Lük
ken-, Beweidungs- und Magerkeitszeiger und die 
xeromorphen Arten der Kalk-Magerrasen haben in 
allen pflanzensoziologischen Einheiten stark abge
nommen. Fettwiesen- und Saumarten, mesomorphe 
Arten der Kalkmagerrasen, nicht weidefeste Arten 
und Gehölzkeimlinge haben dagegen zugenommen. 
Bei den Kryptogamen ist eine Zunahme weniger 
austrocknungsresistenter Arten (Verfilzungszeiger) 

zu verzeichnen. Auf den untersuchten Standorten 
laufen diese Veränderungen unterschiedlich ab: Die 
Zunahme von Fettwiesenarten ist auf den trockene
ren Standorten geringer als auf den frischeren. Die 
Artenbestandsveränderungen auf trockenen Stand
orten lassen sich in erster Linie durch Nutzungsex
tensivierung begründen, auf den frischeren Standor
ten durch eine Kombination von Extensivierung und 
Eutrophierung. 
Die mittleren Stickstoff- und Feuchtezahlen waren 
erhöht, die Lichtzahlen verringert. Die Unterschie
de waren bei den Stickstoffzahlen am größten. Die 
Ordinationsanalyse bestätigte diese Entwicklung
stendenzen, wobei sich zeigte, daß auf frischen 
Standorten die Veränderungen in den pflanzenso
ziologischen Einheiten besonders stark mit der Zu
nahme des Stickstoff- und Feuchtefaktors korrelie
ren, auf trockenen Standorten dagegen mit der Ab
nahme des Lichtfaktors. 
Möglichkeiten zu Schutz und Pflege von Kalk-Ma
gerrasen werden diskutiert. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 237 
KLINKERT, U. 
Grußwort des Parlamentarischen Staatssekretärs bei 
der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes - na
turschutzfachliche Anforderungen. 
1/96 
5-7 
1996 
Artenschutznovelle 
Artenschutzverordnung 
Bundesbaugesetz 
Bundesnaturschutzgesetz 
F( auna )-F( lora )-H ( abitat )-Richtlinie 
Novellierung 

Das 1976 in Kraft getreten Bundesnaturschutzge
setz ist den heutigen Anforderungen nicht mehr 
gewachsen. Bisherige Änderungen des Gesetzes 
waren die Artenschutznovelle ( 1987) und das Inve
stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz 
(1993) mit Bestimmungen über das Verhältnis von 
Eingriffsregelung und Baurecht (sog. Baurechts
kompromiß). Eine Novellierung ist dringend erfor
derlich. Dies zeigt sich aktuell besonders daran, daß 
die am 2 1 .  Mai 1 992 in Kraft getretene Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(F(auna)-F(lora)-H(abitat)-Richtlinie) noch nicht 
nachvollzogen ist. Auch ist in Kürze eine neue Ar
tenschutzverordnung der Europäischen Union zu 
erwarten, die Änderungen des Bundesnaturschutz
gesetzes erfordert. Im Interesse der Rechtseinheit 
im Bundesgebiet ist eine Novellierung ebenfalls 
erforderlich, da die neuen Bundesländer Natur
schutzgesetze erlassen und zum Teil bereits novel
liert haben und die Novellierungstätigkeit in den 
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alten Ländern ebenfalls rege ist. Viele in der Öffent
lichkeit geäußerten Erwartungen an ein neues Bun
desnaturschutzgesetz können jedoch nur durch die 
Rechtsetzung der Länder eingelöst werden, da diese 
nach dem Grundgesetz die wirkliche Vollkompe
tenz für den Naturschutz besitzen. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1238 
GOPPEL, Th. 
Statement des Bayerischen Staatsministers für Lan
desentwicklung und Umweltfragen. - Seminar "No
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes" .  
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes - na
turschutzfachliche Anforderungen. 
9-1 1  
1996 
Bayern 
Bundesnaturschutzgesetz 
Novellierung 

Aus bayerischer Sicht ist eine Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes notwendig und sollte 
bald stattfinden, da EG-Vorschriften noch auf ihre 
Umsetzung warten und eine bundesweite Recht
seinheit nach der Erlassung einer Reihe moderner 
Länder-Naturschutzgesetze noch nicht wiederher
gestellt ist. Entsprechend der Änderung des Art. 75 
Abs. 9 des Grundgesetzes, wonach Rahmenvor
schriften nur in Ausnahmefallen in Einzelheiten ge
hende Regelungen und unmittelbar geltende Rege
lungen enthalten dürfen, muß sich ein Gesetzent
wurf für ein neues Bundesnaturschutzgesetz zwin
gend auf das beschränken, was zur Herstellung glei
cher Schutz- und Lebensbedingungen notwendig 
ist.Die Ersetzung des bisherigen Bundesrechtes 
durch Landesrecht muß geprüft werden. Wichtig ist 
auch, daß im Zuge der Verwaltungsvereinfachung 
und -beschleunigung der Naturschutz nicht auf der 
Strecke bleibt. Das Verhältnis Naturschutz-Land
wirtschaft sollte auf neue Füße gestellt werden (bun
desweit gleiche Ausgleichszahlungen unter finan
zieller Beteiligung des Bundes). Für die Realisie
rung des Biotopverbundes muß der Naturschutz ein 
eigenes Planungs- und Umsetzungsinstrument an 
die Seite gestellt bekommen. Ziel der Novelle sollte 
weiter eine Vereinfachung der Regelungen sein. Es 
sollte klar ausgedrückt sein, daß auch die Bundes
behörden dem Naturschutzrecht unterworfen sind. 
(Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1239 
HEYDEMANN, B .  
Bewährte Stärken und ausbaufähige Ansätze des 
Bundesnaturschutzgetzes. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes -
naturschutzfachliche Anforderungen. 
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13-22 
1996 
Bundesnaturschutzgesetz 
Novellierung 

Eine Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
muß neue Erkenntnisse der Naturschutzforschung 
berücksichtigen. Sonst muß sie sich den Vorwurf 
eine anthropozentrische Naturschutzideologie zu 
vertreten gefallen lassen. Angemessen ist heute da
gegen, daß die Natur in erster Linie "um ihrer selbst 
willen" erhalten werden muß. Eine Novellierung 
des Bundesnaturschutzgesetzes sollte den Natur
schutz als Umweltschutzprinzip dem technischen 
Umweltschutz überordnen. Der Naturschutz sollte 
gleichwertiger Partner für alle Verwaltungsbereiche 
werden. Aufbauend auf diesen Vorüberlegungen 
werden für die Gesetzesnovelle Vorschläge gemacht 
für die Formulierung der Ziele und der Grundsätze, 
der Neuregelung des Eingriffsrechts, der Verbesse
rung der Landschaftsplanung, des Arten-, Ökosy
stem- und Biotopschutzes, der Regelung des Ver
hältnisses Erholung und Naturschutz, die Mitwir
kung der Verbände und die finanzielle Neuregelun
gen für den Naturschutz. Bewährte Stärken des gel
tenden Gesetzes sind der Arten- und Biotopschutz 
(§ 20c), die Landschaftsplanung, die Eingriffsrege
lung, die Zielbestimmung auch für die besiedelten 
Bereiche, die Schutzkategorie "Nationalpark" und 
der Ansatz, daß die Gemeinde für die Ausgleichs
und Ersatzzahlungen verpflichtet bleibt.(Fluhr
Meyer) 

DOK-NR: 1240 
GLATZEL, H. 
Überlegungen des BMU zur Novellierung des Bun
desnaturschutzgesetzes (Stand: 12. Dez. 1995) 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
1996 
23-26 
Bundesnaturschutzgesetz 
Novellierung 

Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
sieht eine stärkere ethische Akzentuierung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vor 
durch die Hervorhebung der Verantwortung des 
Menschens für seine natürlichen Lebensgrundla
gen. Der Katalog der Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege wird konkretisiert und 
erweitert. Bürger ( naturschutzgerechtes Verhalten), 
Staat (Bewirtschaftung staatlicher Flächen) und Ge
meinden sollen stärker in die Pflicht genommen 
werden. Bund und Länder werden zu einer medien
übergreifende Umweltbeobachtung verpflichtet, 
die Landschaftsplanung wird neugeregelt und soll 
mehr Gewicht gegenüber anderen Raumansprüchen 
und Planungen bekommen. Die Eingriffsregelung 
zum Schutz gemeinschaftlicher Gebiete und Euro-



päischer Vogelschutzgebiete wird ergänzt. Gewäs
ser und Gewässerrandstreifen sollen besser ge
schützt werden. Der Biotopschutz wird verbessert 
(Vogelschutzgebietsausweisung, Aufnahme weite
rer Gewässer- und Feuchtzonen in § 20 c, Biosphä
renreservate) . Artenschutzbestimmungen werden 
Ländersache (Ausnahme Besitz und Vermarktungs
verbote). Die Vereinsmitwirkung wird auf weitere 
Fälle ausgedehnt, eine Verbandsklage wird nicht 
eingeführt. Das Verhältnis von Land- und Forstwirt
schaft zum Naturschutz wird neugeordnet (Aus
gleich, Vertragsnaturschutz). (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1241  
FISAHN, A. 
Internationale Anforderungen an die Novellierung 
des Bundesnaturschutzgesetzes. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
27-36 
1996 
47 Anm. 
Bundesnaturschutzgesetz 
F( auna)-F(lora)-H( abitat)-Richtlinie 
Natura 2000 
Novellierung 

In der Konvention über die biologische Vielfalt (Rio, 
1 992) verpflichten sich die Staaten, Schutzgebiete 
zur Erhaltung der Artenvielfalt einzurichten. Mit der 
FFH-Richtlinie soll ein System europäischer Natur
schutzgebiete mit dem Namen "Natura 2000" ein
geführt werden, außerdem werden die europäischen 
Vorschriften zum Artenschutz erweitert. Konventi
on und Richtlinie müssen bei der Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes umgesetzt werden. Es 
wird überprüft welche Anforderungen an das deut
sche System der Schutzgebiete gestellt werden und 
welche Anpassungen bei einer Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes notwendig sind. Es 
werden folgende Punkte behandelt: Erstellung einer 
Liste von Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie; 
Vergleichbarkeit des Schutzniveaus; Verpflichtung 
zur Bestimmung eines vernetzten Systems von 
Schutzgebieten; Ausnahmeregelungen; Schutzge
bietsaufhebungen, Vogelschutzgebiete. Der Novel
lierungsbedarf im Artenschutz wird überprüft. Um 
einem Vollzugsdefizit vorzubeugen erscheint im Ar
tenschutz eine grundsätzliche Reform zur Verein
heitlichung der Vorschriften und Listen dringend 
geboten. In die Zielbestimmung des BNatSchG ist 
die Erhaltung der Artenvielfalt und der Vielfalt der 
Ökosysteme ohne eindimensional funktionalisti
sche Rückbeziehung auf die menschlichen Lebens
grundlagen aufzunehmen. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 242 
SCHINK, A. 

Reformbedarf im Naturschutzrecht - eine kommu
nale Betrachtung. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
1196 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
37-48 
1996 
54 Anm. 
Baurechtskompromiß 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffsregelung 
Kommunen 
Novellierung 

Der Reformbedarf im Hinblick auf die Novellierung 
des Bundesnaturschutzgesetzes betrifft aus kommu
naler Sicht: Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landespflege; die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung; den Baurechtskompromiß; die 
Landschaftsplanung und den gesetzlichen Biotop
schutz. Die wichtigsten Vorschläge sind zusammen
gefaßt Eine naturverträgliche Erholung sollte ver
ankert werden. Die Grundsätze müssen präzisiert 
und konkrete Handlungsziele vorgegeben werden. 
Die Abwägungsklausel soll beibehalten werden. 
Die Landwirtschaftsklausel sollte gestrichen wer
den ( § 1 Abs. 3 ,  § 8 Abs. 7 BNatSchG). Freiwillige 
Lösungen dürfen vor administrativen Maßnahmen 
und Entscheidungen keinen Vorrang haben. Der 
Eingriffsbegriffs sollte präzisiert werden (bunde
seinheitliche Regelung der Fälle). Ersatzmaßnah
men sollten bundesrechtlich geregelt sein. Der Voll
zug zur Überwachung der Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen muß verbessert werden (Einsatz priva
ter Sachverständiger). Von einer grundlegenden Re
form des § 8a BN atSchG (Baurechtskompromiß) ist 
abzuraten, die Reformen sollten sich auf Randkor
rekturen beschränken. Eine bundeseinheitliche Lö
sung der Landschaftsplanung ist nicht anzustreben, 
allerdings sollten die Inhalte verdeutlicht und auf 
eine zweistufige Landschaftsplanung Wert gelegt 
werden. (Fluhr-Meyer) 

DOK.NR: 1243 
ROHLF, D. 
Novellierungsbedarf beim Bundesnaturschutzge
setz aus der Sicht der Bundesländer. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
1196 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
49-53 
1996 
Bundesnaturschutzgesetz 
Novellierung 
F( auna)-F(lora)-H( abitat)-Richtlinie 

Aus der Sicht der Bundesländer ist eine Novellie
rung des Bundesnaturschutzgesetzes dringend er
forderlich. Eine Reform darf kein Rückschritt unter 

267 



die in den Ländern erreichten Standards sein. Zum 
ersten Mal muß bei der Bundesnaturschutzgesetzes
novelle Artikel 75 des Grundgesetzes berücksichtigt 
werden, wonach nach Artikel 75 Abs. 2 im Rahmen
recht nur in Ausnahmefallen in Einzelheiten gehen
de oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten 
sein dürfen. Die FFH-Richtlinie muß schnell in 
nationales Recht umgesetzt werden. Die LANA 
(Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz) hat hier
zu bereits einen Entwurf erarbeitet und ein Großteil 
der Länder fordert ihn vorab in Kraft zu setzen. 
Außerdem ziehen die meisten Länder ein eigenstän
diges FFH-Gesetz einer Integration in das Bundes
naturschutzgestz vor. Die anthropozentrische Aus
richtung des Naturschutzes sollte der Erhalt der 
Natur um ihrer selbst willen ablösen. Die Ab
wägungsklausel sollte gestrichen werden. (Fluhr
Meyer) 

DOK-NR: 1244 
UPPENBRINK, M.;  RIECKEN, U. 
Besonderer Novellierungsbedarf des BNatSchG aus 
der Sicht der Naturschutzverwaltung des Bundes. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes -
naturschutzfachliche Anforderungen. 
55-60 
1 996 
2 Qu. 
Biosphärenreservat 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffsregelung 
F( auna)F(lora)H( abitat)-Richtlinie 
Landschaftsplanung 
Novellierung 

Der Reformbedarf zum Bundesnaturschutzgesetz 
aus der Sicht des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) wird für die Themenkomplexe Flächenschutz 
und Biotopverbund dargestellt. Der Anspruch des 
Naturschutzes hinsichtlich der Gesamtfläche und in 
der Kulturlandschaft sollte sehr viel deutlicher wer
den. Für die Landschaftsplanung wird folgendes 
gefordert: stärkere Verbindlichkeit; Fixierung von 
Mindestinhalten und -qualitäten; stärkere Hierar
chisierung (Land, Kommunen); fachlich qualifizier
te Endkontrolle. Die Eingriffsregelung sollte ver
bessert werden durch eine stärkere Betonung der 
Vermeidung, Stärkung des Naturschutzes in der Ab
wägung, Mindeststandards zur Überprüfung eines 
geplanten Eingriffes, Umweltverträglichkeitsprü
fungen für Gesamtprojekte und Erfolgskontrollen. 
Die fachlichen Grundlagen des Naturschutzes müs
sen verbessert werden (Biotokartierung, Einfüh
rung einer ökologischen Umweltbeobachtung). Die 
Verantwortung des Bundes im Naturschutz muß 
besonders im Zusammenhang mit überregionalen, 
nationalen und internationalen Fragestellungen 
deutlich gestärkt werden. Die Flächenschutzbestim
mungen müssen den aus internationalen Verpflich-
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tungen erwachsenden Anforderungen augepaßt 
und im Hinblick auf die Schutznotwendigkeit in der 
Kulturlandschaft optimiert werden.(Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 245 
MEHL, U. 
Der Gesetzesentwurf der SPD-Bundestagfraktion 
zur Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(13 .  Wahlperiode). 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
1996 
61-64 
Biosphärenreservat 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffsregelung 
F( auna)-F(lora)-H( abitat)-Richtlinie 
Landschaftsplanung 
Novellierung 
SPD 

Der Gesetzesentwurf der SPD-Bundestagfraktion 
zur Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
wird vorgestellt: Grundgedanke ist, daß die Natur 
als Lebensgrundlage für den Menschen, aber auch 
um ihrer selbst willen zu schützen ist. Eine Ab
wägungsvorschrift ist nicht vorgesehen. Auf 10 % 
der Landesfläche sollen Vorrangflächen für den Na
turschutz eingerichtet werden. Die Landwirtschafts
klausel wird gestrichen. Nur für über die noch fest
zulegenden Betreiberpflichten hinausgehenden, be
sonderen Anforderungen sollen der Landwirtschaft 
Ausgleichszahlungen gewährt werden. Die Land
schaftsplanung wird flächendeckend vorgeschrie
ben. Die Eingriffsregelung wird durch Einbezie
hung des Grundwasserschutzes und der stofflichen 
Einwirkungen erweitert und sieht auch Ausgleichs
zahlungen vor, wenn Ausgleichsmaßnahmen nicht 
möglich sind. Die FFH-Richtlinie soll umgesetzt 
werden.Die Schutzkategorie "Biosphärenreservat" 
wird eingeführt. Die Bundesregierung soll einmal 
jährlich verpflichtet sein über den Naturschutz zu 
berichten. Die Verbandsklage soll eingeführt wer
den. Die Umweltbildung bekommt einen größeren 
Stellenwert. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 246 
HÖFKEN, U. 
Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen zur 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
naturschutzfachliche Anforderungen. 
65-67 
1996 
Bundesnaturschutzgesetz 
Bündnis 90/Die Grünen 



Novellierung 

Die Vorstellungen der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen zur Novellierung des Bundesnatur
schutzgesetzes werden vorgestellt: Grundgedanke 
ist den Schutz der Natur um ihrer selbst willen 
gleich neben des Schutz der menschlichen Lebens
grundlagen zu stellen (Flächenschutz statt Reser
vatsschutz). Flächendeckender Naturschutz bedeu
tet, daß die Landnutzung in die Konzeption mitein
bezogen wird. Die Landwirtschaftsklausel soll für 
eine naturverträgliche Landwirtschaft beibehalten 
werden, was darunter zu verstehen ist, wird in einem 
eigenen Paragraphen festgelegt. Weiter ist vorgese
hen: Ausweitung des Biotopschutzes, Schaffung 
von Biotopverbundsystemen, Stärkung der Natur
schutzbehörden, Ausweitung der Landschaftspla
nung (Bundeslandschaftsprogramm), Einführung 
der Verbandsklage, naturschutzgesetzliches Geneh
migungsverfahren für die Freisetzung gentechnisch 
veränderter Lebewesen . Als neue Schutzkategorie 
soll der Begriff "Biosphärenpark" (im Gegensatz 
zum "Biosphärenreservat) eingeführt werden, damit 
soll ein nutzungsintegrierter Ansatz zum Ausdruck 
kommen, der menschliches Wirtschaften im Ein
klang mit der Natur erlaubt. Die Abwägungsklausel 
soll gestrichen werden. Für die Behörden ist eine 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Verbänden 
vorgesehen (Einführung von Naturschutzbeiräten 
mit Devolutionsrecht).(Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1247 
RÖSCHEISEN, H. 
Positionen der Naturschutzverbände zur Novellie
rung des Bundesnaturschutzgesetzes. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
1/96 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes -
naturschutzfachliche Anforderungen. 
69-73 
1996 
Bundesnaturschutzgesetz 
Naturschutzverbände 
Novellierung 

Die Position der Naturschutzverbände zur Novellie
rung des Bundesnaturschutzgesetzes wird darge
stellt: Grundlegendes Ziel soll der Erhalt der Natur 
um ihrer selbst willen sein, der gleichwertig neben 
die anthropozentrische Erhaltung der Lebensgrund
lagen für nachhaltige Nutzungen und für die Siche
rung der Lebensqualität zu stellen ist. Wichtige 
Punkte sind: Streichung der Landwirtschaftsklau
sel; flächenhafter Naturschutz, 10-15  % Flächenan
teil für Naturschutzgebiete; Biotoptypenlisten mit 
Veränderungsverbot; Habitatsicherung bestandsbe
drohter Arten; Biosphärenparke; gesetzliche Siche
rung der verbliebenen naturnahen Substanz; Defini
tion einer naturverträglichen Land-, Forst-, Fische
reiwirtschaft und Erholungsvorsorge; Erschwer
nisausgleich; Einführung eines Bundeslandschafts
programm. Die Eingriffsregelung muß verbessert 

werden (Genehmigungspflicht, Stärkung der Natur
schutzbehörden bei Verwaltungsentscheidungen, 
Vermeidung als oberstes Ziel, Einführung einer sub
sidiären Abgabe). Das Verbotslistensystem des Ar
tenschutzes muß auf Erlaubnislisten umgestellt 
werden, in der die Arten aufgelistet sind, die einem 
Zugriff des Menschen unterliegen können. Die Yer
baudsmitwirkung muß erweitert werden. Der No
vellierungsbedarf von Bundesgesetzen außerhalb 
des Naturschutzrechts wird kurz dargestellt. (Fluhr
Meyer) 

DOK-NR: 1248 
JESSEL, B .  
Die Eingriffsregelung zwischen naturwissenschaft
lichem Anspruch und Anforderungen der Praxis. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
9-16 
1 996 
3 Abb., 14 Qu. 
Eingriffsregelung 

Der Vollzug der Eingriffsregelung (§ 8 BNatSchG) 
ist im bestehenden rechtlichen Rahmen nicht auf 
einer rein naturwissenschaftlichen Basis leistbar. 
Normative Elemente und die Einordnung in natur
schutzfachliche und gesellschaftliche Ziel- und 
Wertsysteme sind notwendig. Die Handhabung der 
Eingriffsregelung bewegt sich in einem breiten 
Spektrum zwischen schematischen Bilanzierungs
verfahren und verbalargumentativen Vorgehenswei
sen und kann je nach Verfahren zu einem anderen 
Ergebnis in ein und demselben Fall führen. Oft wird 
über einfache Quantifizierungen und Berechnungs
ansätze von vornherein eine Standardisierung vor
genommen. Künftig wird man sich mehr um eine 
einheitliche Handhabung in der Eingriffsregelung 
bemühen müssen. Die Überlegungen sollten darauf 
konzentriert werden, einen nachvollziehbaren Rah
men für Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe zu 
definieren, in dem die zugrundegelegten naturwis
senschaftlichen Erkenntnisse und Daten soweit als 
möglich dargelegt, darauf aufbauende Wertungen 
verdeutlicht sowie der daraus resultierende Maß
nahmenumfang entsprechend den Gegebenheiten 
des Einzelfalles argumentativ schlüssig abgeleitet 
und begründet werden können. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1249 
MARTICKE, H.-U. 
Rechtliche Bewertung und Monetarisierung ökolo
gischer Schäden im Rahmen der naturschutzrecht
lichen Eingriffsregelung. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
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17-38 
1996 
3 Abb., 84 Anm. 
Ausgleichsabgabe 
Bewertung 
Eingriffsregelung 
Monetarisierung 

Die "Ausgleichsabgabe" ist letztes Mittel der Ein
griffsregeJung bei unvermeidbaren und nicht aus
gleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen. Es wer
den die Funktionen der Ausgleichsabgabe erörtert: 
Wiedergutmachung, Lenkung , Finanzierung, Vor
teilsabschöpfung, dauerhafte Bewahrung der natür
lichen Lebensgrundlagen. Die rechtlichen Anforde
rungen an eine Abgabenregelung werden darge
stellt: abgabenrechtliche Bestimmtheit, Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit, Ableitung der Bewer
tungsmethode aus gesetzlichen Wertungen, Schät
zungen und Vereinfachungen, Verhältnis zu anderen 
Rechtsgebieten. Verschiedene Ansätze zur Moneta
risierung werden dargestellt. Bestehende Bewer
tungsverfahren sind verbal-argumentativ (Baden
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland) oder for
malisierte Berechnungsverfahren (Berlin, Hessen). 
Abschließend wird ein eigener Vorschlag gemacht, 
der versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen den 
Anforderungen an die naturschutzfachliche Diffe
renziertheil und Vollständigkeit der Methode einer
seits und der für die Praxis erforderlichen Vereinfa
chung und Pauschalisierung andererseits. (Fluhr
Meyer). 

DOK-NR: 1250 
FISCHER-HÜFTLE, P. 
Eingriffsregelung und B auleitplanung - Die Rege
lungen des § 8a BNatSchG. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
39-54 
1 996 
58 Anm. 
BauZeitplanung 
Bebauungsplan 
Bundesnaturschutzgesetz § Ba 
Eingriffsregelung 
Flächennutzungsplan 

§ 8a Abs. 1 BNatSchG integriert die Eingriffsrege
lung in die Bauleitplanung. Für die Gemeinden be
deutet die Neuregelung, daß sie bereits auf der Ebe
ne der Flächennutzungsplanung und im Bebauungs
plan die Interessenskonflikte zwischen baulicher 
Nutzung und Naturschutz in den wesentlichen 
Grundzügen zu regeln haben. Die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft muß 
geprüft werden, indem die bauliche Entwicklung 
von vornherein in verträgliche Bahnen gelenkt wird. 
Hinsichtlich der verbleibenden Beeinträchtigungen 
sind Überlegungen zu möglichen Ausgleichs-, Er-
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satz- oder Minderungsmaßnahmen anzustellen.Die 
größten Schwierigkeiten werden bei der Bewertung 
und Kompensation unvermeidbarer Natur- und 
Landschaftsbeeinträchtigungen und bei der Bereit
stellung der dafür notwendigen Flächen auftreten. 
Dies wird auf der Grundlage des § 8 BN atSchG und 
des Baurechts (BauGB) ausführlich erläutert. In der 
Abwägung muß die Eingriffsregelung möglichst 
weitgehend beachtet werden, ihre Zurückstellung 
gegenüber anderen Belangen (z.B .  Bedarf an Wohn
oder Gewerbeflächen) erfordert einen erhöhten Be
gründungsaufwand. Die Bestimmung der erforder
lichen Kompensationsmaßnahmen und ihre Be
handlung in Abwägungsentscheidungen wird die 
Gemeinden, die Aufsichtsbehörden, aber auch die 
Normenkontrollgerichte beschäftigen. (Fluhr-Mey
er) 

DOK-NR: 125 1  
CZERMAK, P. 
Naturschutz und Bauleitplanung. Zur bauleitplane
rischen Abwägung und Abfolge der Prüfschritte. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
1 996 
55-60 
Bauleitplanung 
Bayerisches Naturschutzgesetz 
Bayern 
Bundesnaturschutzgesetz § Ba 
Eingriffsregelung 

Mit dem Investitions- und Bauerleichterungsgesetz 
( 1 .  Mai 1 993) wurde § 8ain das Bundesnaturschutz
gesetz aufgenommen. Zuerst werden die Grundzü
ge der Eingriffsregelung nach § 8 BNatSchG und 
Art. 6 - 6c B ayerisches Naturschutzgesetz sowie die 
bisherige Rechtslage für die Berücksichtigung na
turschutzfachlicher Belange in der B auleitplanung 
dargestellt. Ziel des neuen § 8a B NatSchG ist eine 
bessere Abstimmung von Naturschutzrecht und 
Baurecht. Einer gestaffelten (doppelten) Prüfung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung so
wohl im Bauleitplanverfahren als auch im nachfol
genden B augenehmigungsverfahren soll vorge
beugt werden: Künftig sollen die einzelnen Anfor
derungen der Eingriffsregelung nur auf der Ebene 
der Bauleitplanung geprüft werden, dem nachfol
genden Einzelgenehmigungsverfahren verbleibt al
lein der Vollzug der im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen zur Vermeidung und zum Ausgleich 
oder Ersatz zu erwartender Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft. Die Bedeutung und die Aus
wirkungen dieser Gesetzesänderung für die Bauleit
planung wird gezeigt. Bayern hat als einziges Bun
desland diese Neuregelungen bis 1998 ausgesetzt. 
Dennoch ist es den bayerischen Gemeinden freige
stellt, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Bauflä-



chen, wie im § 8a BNatSchG vorgesehen, zuzuord
nen. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1252 
DRESSLER, H. v. 
Bewertungsverfahren in der Bauleitplanung. Ihre 
Integration in den Planungsprozeß und fachliche 
Anforderungen an die Ermittlung von Eingriffen 
und deren Kompensation. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
61-76 
1996 
7 Abb., 3 Tab., 5 Anm. 
Ausgleich 
Baufeitplanung 
Bebauungsplan 
Bewertung 
Bundesnaturschutzgesetz § Ba 
Eingriffsregelung 
Ersatz 
Flächennutzungsplan 
Landschaftsplan 

Nach § 8a BNatSchG erfolgt eine Prüfung der Ein
griffe in Natur und Landschaft in der Bauleitpla
nung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
(meist als Landschaftsplan) und des Bebauungspla
nes. Zur Ermittlung des Kompensationsumfanges 
werden zunehmend standardisierte Bewertungsver
fahren eingesetzt. Es wird gezeigt, daß einer weiter
gehenden Standardisierung und damit notwendiger
weise stark vereinfachenden Bewertung aus fachli
cher Sicht deutlich Grenzen gesetzt sind und diese 
auf "einfache" Fälle beschränkt werden muß, in 
denen nur allgemeine Funktionen des Naturhauhal
tes betroffen sind. Die Bemessung des Kompensa
tionsflächenumfangs verlangt insbesondere beim 
Ausgleich und Ersatz eine über ein Rechenergebnis 
hinausgehende nachvollziehbare fachliche Begrün
dung. Dies ist im Hinblick auf die Abwägung nach 
§ 1 Abs. 6 BauGB wichtig, wo auch über das "Ob" 
von Vermeidung und Ausgleich entschieden wird, 
also den vollständigen Verzicht auf die Festlegung 
von notwendigen Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzpflichten. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1 253 
RITTHALER, R. 
Erfahrungen mit der Eingriffsregelung in der Bau
leitplanung in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland
Pfalz). 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
77-86 
1996 

2 Abb., 1 Tab., 3 Qu. 
Baufeitplanung 
Biotopverbundsystem 
Eingriffsregelung 
Flächennutzungsplan 
Landschaftsplan 
Ökokonto 
Rheinland-Pfalz 

Vor Inkraftreten des Investitionserleichterungsge
setzes und des § 8a Bundesnaturschutzgesetz 1993 
war die Eingriffsregelung in Rheinland-Pfalz schon 
sechs Jahre lang Bestandteil der Landschaftspla
nung zur Bauleitplanung. Die Erfahrungen bei der 
Aufstellung eines Landschaftsplanes zur Flächen
nutzungsplanung für die Stadt Ludwigshafen wer
den gezeigt: Zur Eingriffsermittlung und Maßnah
menableitung werden nur verbal-argumentative 
Verfahren eingesetzt, die durch vergleichende, ge
genüberstellende Flächenbilanzen ergänzt werden. 
Es zeigte sich schnell, daß unvermeidbare Eingriffe 
nicht im direkten Planungsumgriff sinnvoll ausge
glichen werden können. Deshalb wurde ein Bio
topverbundsystem geplant, das durch Kompensati
onsmaßnahmen vervollständigt und im Rahmen der 
Landschaftsplanung und Flächennutzungsplanung 
gesichert werden soll. In diesem Zusammenhang 
wurde die Idee eines "Ökokontos" entwickelt: Be
reits durchgeführte ökologische Aufwertungen wer
den auf einem Ökokonto positiv verbucht und kön
nen spätere Eingriffe kompensieren. Eine Gemein
de kann so im Vorgriff auf beabsichtigte B auvorha
ben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angehen 
und im Flächennutzungsplan diesen Bauvorhaben 
Kompensationsmaßnahmen zuordnen. (Fluhr
Meyer) 

DOK-NR: 1 254 
HIRT, W. 
Vollzug von Standards und Konventionen zur Ein
griffsregelung im Straßenbau und bei Bahnlinien. 
Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen aus 
der Sicht des bearbeitenden Landschaftsarchitekten. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
87-92 
1996 
3 Abb. 
Bahn 
Bewertung 
Eingriffsregelung 
Straßenbau 

Da in nächster Zeit kein entscheidender Wertewan
del in Richtung ökologischer Prinzipien zu erwarten 
ist, erscheint es wichtig, gerade für die im Rahmen 
der Wiedervereinigung anstehenden Verkehrs
Großprojekte, griffige und vermittelbare Konzepte, 
wie z.B . den Gedanken der Kompensation aufzu
greifen und anwendungsbezogen weiterzuent-
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wickeln. Bei der Beurteilung von Maßnahmen und 
den daraus abzuleitenden Kompensationsmaßnah
men leisten Standards und Konventionen, die "Zah
len" liefern, wertvolle Hilfe. Sie liefern die Aus
gangsbasis für den "Kampf" um Kompensationsflä
chen und stellen die Einhaltung von Beurteilungs
maßstäben über große räumliche Distanzen sowie 
über Bearbeiter- und Bürogrenzen auf eine einheit
liche Basis. Ein durch Konventionen ermitteltes 
Zahlenwerk von Kompensationen darf jedoch nicht 
die Lösung aller fachlich-inhaltlichen Probleme 
vortäuschen. Es wird lediglich in grobem Maßstab 
die Quantität geliefert, über die der politisch-gesell
schaftliche Konsens besteht und der nun Qualitäten 
zugewiesen werden müssen. Leitbilder müssen for
muliert werden. Es muß Stellung bezogen werden, 
ob und inwieweit ein Verkehrsbauwerk in ein Aus
gleichs-/Ersatzkonzept einbezogen werden soll. 
(Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1255 
KIEMSTEDT, H. 
Zur Notwendigkeit von Konventionen für den Voll
zug der Eingriffsregelung. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
93-96 
1996 
1 Abb. , 12 Qu. 
Bewertung 
Eingriffsregelung 

Die Praxis der Eingriffsregelung ist uneinheitlich 
und für Außenstehende verwirrend. Eine fachinter
ne Einigung auf bestimmte Konventionen in der 
Vorgehensweise ist dringend erforderlich. Die anzu
strebenden Konventionen müssen innerhalb des 
durch die Naturschutzgesetzgebung gegebenen 
Rahmens liegen. Eine möglichst weitgehende Prak
tikabilisierung und Vereinfachung kann man am 
ehesten erreichen, wenn man die Eingriffsregelung 
als Planungsverfahren mit mehreren Arbeitsschrit
ten mit Entscheidungsrelevanz begreift. Konventio
nen sind für alle diese Arbeitsschritte erforderlich. 
Inhalte von Konventionen können im Prinzip die 
Definition unbestimmter Rechtsbegriffe, methodi
sche Verfahrensweisen, Meßvorschriften zur Quan
tifizierung sowie Standards und Schwellenwerte 
sein. Vor allem erforderlich und fachlich am ehesten 
zu vertreten sind Vereinheitlichungen der Verfah
rensweisen für den Vollzug der Eingriffsregelung. 
Gegenstand der Konventionen sollte auch eine stär
kere Berücksichtigung der Iandschaftsplanerischen 
Zielkonzeption für die Festlegung von Art, Umfang 
und Ort der Kompensationsmaßnahmen sein. § 8a-c 
BNatSchG (Eingriffsregelung in der Bauleitpla
nung) schafft die Möglichkeit, Flächen für Aus
gleich und Ersatz in eine umfassende ökologische 
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Entwicklungskonzeption (Landschaftsplan) des 
Gemeindegebietes einzuordnen. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1256 
LAMBRECHT, H. 
Standardisierungen bei der Eingriffsregelung im 
Straßenbau. Praxis und Perspektiven zwischen 
rechtlichen und naturschutzfachlichen Grenzen und 
Möglichkeiten. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
99- 126 
1 996 
7 Tab., 1 64 Anm., 58 Qu. 
Eingriffsregelung 
Straßenbau 

Straßenbauvorhaben unterliegen in der Regel der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach den 
Vorschriften der Landesnaturschutzgesetze i.V.m. § 
8 BNatSchG und umfassen folgende Prüfungs
schritte: 1. Feststellung des Eingriffstatbestandes 
bzw. der erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch
tigungen; 2. Unterlassung vermeidbarer Beein
trächtigungen; 3. Ausgleich unvermeidbarer Beein
trächtigungen; 4. Ersatz nicht ausgleichbarer Beein
trächtigungen, soweit bei der naturschutzrechtli
chen Abwägung die Belange des Naturschutzes und 
der Landespflege im Range nachgehen. Für diese 
Prüfungsschritte werden die rechtlichen Bedingun
gen für bundeseinheitliche Standardisierungen auf
gezeigt, die unbestimmte Rechtsbegriffe konkreti
sieren sollen und schließlich im günstigsten Fall zu 
vergleichbaren Planungsergebnissen bei unter
schiedlichen Straßenbauvorhaben führen sollen. Es 
werden die bisherigen praktischen Bestrebungen 
gezeigt sowie Probleme veranschaulicht und Per
spektiven von fachwissenschaftliehen Standards 
entwickelt. Die Hoffnungen auf ein umfassend for
malisiertes, einfach handhabbares, möglichst mit 
verrechenbaren Bewertungseinheiten operierendes 
und zugleich alle Prüfungsschritte der Eingriffsre
gelung zusammenführenden Bewertungsverfahren 
kann derzeit nicht erfüllt werden. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1257 
BRAHMS, E.; JUNGMANN, S. 
Die Anwendung der Eingriffsregelung für Boden, 
Wasser und Klima/Luft. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
127- 134 
1 996 
13 Abb., 7 Qu. 
Eingriffsregelung 



Boden 
Klima 
Wasser 

Nach der Eingriffsregelung ( § 8 BNatSchG) sind 
auch die abiotischen Faktoren des Naturhaushaltes 
(Boden, Wasser und Luft) zu berücksichtigen. In der 
derzeitigen Planungspraxis geschieht das noch zu 
wenig. Die Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung 
(Hannover) hat einen Vorschlag erarbeitet, wie die 
abiotischen Faktoren besser in der Eingriffsrege
lung berücksichtigt werden können. Am Beispiel 
Boden wird gezeigt, wie Beeinträchtigung und Be
einträchtigungsfaktoren, Empfindlichkeit, Schutz
würdigkeit, Erheblichkeil und Nachhaltigkeil der 
Beeinträchtigungen sowie Ausgleich und Ersatz er
mittelt werden können. Die Ermittlung aller vorge
stellten Empfindlichkeits- und Schutzwürdigkeits
kriterien und die Realisierung der methodischen 
Ansätze sind mit im allgemeinen verfügbaren Infor
mationsmaterialien zu bewältigen und stellen eine 
praktikable Grundlage für die Anwendung der Ein
griffsregelung auf die Schutzgüter Boden, Wasser, 
Klima/Luft dar. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1258 
PRÖBSTL, U. 
Praxis und Anforderungen an die naturschutzrecht
liche Eingriffsregelung bei Wintersportanlagen. 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
1 35-148 
1996 
9 Abb., 25 Qu. 
Bayern 
Beschneiungsanlagen 
Eingriffsregelung 
Landschaftspflegerischer Be gleitplan 
Skilanglauf 
Skipisten 

Inwieweit in Bayern Wintersportanlagen der Ein
griffsregelung (Art. 6 Abs. 1 B ayNatSchG) unterlie
gen wird am Beispiel von Beschneiungsanlagen und 
Langlaufgebieten erläutert. Im Biosphärenreservat 
Rhön nahm mit dem Boom des Skilaufes in den 70er 
Jahren der Birkwildbestand drastisch ab. Vor diesem 
Hintergrund erscheint bei Neuerschließungen in 
ähnlichen Gebeiten eine landschaftspflegerische 
Begleitplanung erforderlich und es sollte überlegt 
werden, ob auch die punktuell immer intensiver 
werdende Landnutzung durch sportliche Aktivitä
ten im Einzelfall durch Begleitplanungen überprüft 
werden sollte. Die Planung von Beschneiungsanla
gen erfordert eine landschaftspflegerische Begleit
planung. Die Begleitplanung sollte folgende Aspek
te behandeln: Nutzungen und Vorbelastungen (Bau
maßnahmen, Weide, Wintersport, Sommertouris
mus, Schäden); sensible Flora und Fauna; Auswir
kungen der technischen Beschneiung. Daraus wer-

den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entwickelt: 
Es wird zuerst für die jeweiligen Teilräume ent
schieden, ob beschneit werden kann und welche 
Flächen zu Tabuflächen werden. Dann werden all
gemeine (z.B. Auflagen zum Anlagenbetrieb) und 
spezielle Maßnahmen (z.B . Änderungen der Anla
ge) formuliert. Wichtig ist die geforderte ökologi
sche Langzeitbeobachtung. Dringend notwendig er
scheint die Vorausschaltung einer Umweltverträg
lichkeitsstudie. (Fluhr-Meyer) 

DOK-NR: 1259 
RIECKEN, U.; SSYMANK, A. 
Die Bedeutung aktueller Biotopschutzinstrumente 
(Rote Liste Biotoptypen und FFH-Richtlinie) für 
die Eingriffsregelung. 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
2/96 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Praxis 
und Perspektiven 
149-159 
1996 
4 Abb., 5 Tab.,  4 Anm., 10 Qu. 
Biotopschutz 
Biotoptypen 
Eingriffsregelung 
F( auna)-F(lora)-H( abitat)-Richtlinie 
Natura 2000 
Rote Liste 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die "Rote Liste der gefahrdeten Biotoptypen und 
Biotopkomplexe der Bundesrepublik Deutschland" 
bietet Informationen, die unmittelbar für die Ein
griffsplanung von Bedeutung sind. Sie enthält alle 
Biotoptypen Deutschlands und bildet eine umfang
reiche Referenz, die eine flächendeckende Zuord
nung des Gefahrdungs grades, des Pauschalschutzes 
nach dem BNatSchG und der Bedeutung von 
Biotptypen nach der Flora-Fauna-Habitat(FFH)
Richtlinie erlaubt. Sie enthält Angaben zur Regene
rationsfähigkeit von Biotopen und liefert eine Be
wertungsgrundlage für den Schutz von solchen Le
bensräumen, die nicht dem Pauschalschutz unterlie
gen bzw. nicht im Mittelpunkt der Entwicklung des 
Schutzgebietssystems NATURA 2000 stehen. 
Hauptziel der FFH-Richtlinie ist der Erhalt und die 
Wiederherstellung von Lebensräumen und Popula
tionen bedrohter Arten. Dies soll primär durch die 
Ausweisung von "Schutzgebieten gemeinschaftli
cher Bedeutung geschehen" . Wesentliche Inhalte 
der Richtlinie, die Verfahren zur Ausweisung von 
Schutzgebieten und die UVP-Regelung in Natura 
2000-Gebieten werden erläutert. Deutschland hat 
derzeit ein doppeltes Vollzugsdefizit Bislang er
folgte weder die Umsetzung in das BNatSchG noch 
die Meldungen zur nationalen Gebietsvorschlagsli
ste. Deshalb ist die Richtlinie derzeit ( 1996) unmit
telbar anzuwenden und zumindest für Behörden, 
Planungsträger etc. verbindlich. (Fluhr-Meyer) 
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DOK-NR: 1260 
JESSEL, B .  
Wege zur verbesserten Umsetzung biologischer Da
ten in der Planung 
Einführung in die Themenstellung und Ergebnisse 
des Seminars vom 23. bis 24. November 1995 in 
Eching bei München 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
5-8 
1996 
Biologischer Fachbeitrag 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
Landschaftsrahmenplanung 

· 

Planung 
Schutzgebietsplanung 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Die Umsetzung biologischer Daten in der Planung 
bereitet oft Schwierigkeiten, da die Daten trotz ent
wickelter Methoden und Standards oft zu wenig 
projektbezogen erlaßt werden und ihre Aussagen oft 
nicht klar genug dargestellt sind. Planungsbezogene 
Erhebungen sind keine wissenschaftlichen Abhand
lungen. Sie müssen in klarem Bezug zu Umfang, 
Maßstab und Fragestellung des Vorhabens stehen. 
Dabei ist zwischen Planungsinstrumenten zu unter
scheiden, die primär auf eine aktive Entwicklung, 
Gestaltung und Verbesserung des Naturhaushalts 
ausgerichtet sind (z.B. Landschaftsrahmenplanung) 
und solchen, die mehr reaktiv sind, d.h. zur Erhal
tung des Status quo bzw. zur Verhinderung oder zum 
Ausgleich einer Verschlechterung des Naturhaus
halts eingesetzt werden (z.B. UVP). Nach Darstel
lung der verschiedenen Problemkreise kamen die 
Tagungsteilnehmer, Vertreter von Untersuchungs
büros, Behörden und Hochschulen, schließlich zu 
folgenden Schlußfolgerungen: Die Zusammenar" 
beit zwischen Biologen und Planem muß während 
des gesamten Planungsprozesses fortgesetzt wer
den. Kosten und Zeitfaktor zwingen zu einer zielge
richteten Datenerhebung. Da sich Anforderungen 
oft erst während der Bearbeitung ergeben, sollte 
eine gewisse Flexibilität trotzdem gewährleistet 
sein. Durch orientierende Voruntersuchungen wird 
der Umfang der Hauptuntersuchung bestimmt. Die 
Aufbereitung der Daten muß anwendungsbezogen 
sein. Wichtig sind schließlich auch Erfolgskontrol
len nach Durchführung der Maßnahmen. (Jahrstor
fer) 

DOK-NR: 126 1  
RIECKEN, U. 
Die Bedeutung zoologischer Fachbeiträge für unter
schiedliche Ebenen der naturschutzrelevanten Pla
nung 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
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Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
9-22 
1 996 
4 Abb., 4 Tab.,  41 Qu. 
Biologischer Fachbeitrag 
Eingriffsregelung 
Fauna 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 
Planung 
Zoologische Untersuchungen 

Zoologische Untersuchungen in der Planung sind 
von großer Bedeutung, da Tiere selbst wichtige 
Schutzgüter sind (BNatSchG) und sich die ökologi
schen Ansprüche von Tieren und Pflanzen nicht 
unbedingt decken. Außerdem eignen sich Tiere we
gen ihrer speziellen Bedürfnisse oft als Indikatoror
ganismen. Wichtig sind sie beispielsweise bei der 
Bewertung vegetationsarmer Bereiche, der Bewer
tung von Kulturflächen der Agrarlandschaft, bei der 
Beurteilung von Mindestflächen und der Grenzzie
hung von Schutzgebieten. Obwohl faunistisch-öko
logische Beiträge nicht nur aus genannten Gründen 
auf den verschiedenen Ebenen der Landschaftspla
nung, dem Landschaftsprogramm, dem Land
schaftsrahmenplan und dem Landschaftsplan von 
großer Wichtigkeit und Aussagekraft sind, werden 
sie bislang kaum berücksichtigt. Gleiches gilt für 
die Naturschutzplanung. In der Eingriffsplanung, 
die die Beeinträchtigung des Naturhaushalts durch 
ein Projekt, deren Vermeidbarkeit und Ausgleichs
möglichkeiten ermittelt, dienen zoologische Unter
suchungen nicht nur der Erfassung eines Teils der 
Naturausstattung und der Bewertung von Land
schaftsstrukturell auf Grund ihrer Bedeutung für die 
Fauna, sondern auch als wichtiges Instrument zur 
Überwachung der Entwicklung und zur Erfolgskon
trolle von Ausgleichs- und Erstzmaßnahmen. Für 
eine effektive und zielgerichtete Bearbeitung sind 
standardisierte Verfahren bei der Datenerhebung, 
Aufbereitung und Darstellung nötig. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1262 
HERRMANN, T. 
Anforderungen an vegetationskundliehe und flori
stische Erhebungen im Rahmen unterschiedlicher 
Fragestellungen 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
23-36 
1 996 
7 Abb., 4 Tab., 14 Qu. 
Biologischer Fachbeitrag 
Flora 
Kommunale Planung 
Landschaftsplanung 
Planung 



Vegetationskunde 
Art und Umfang von floristischen und vegetations
kundlichen Untersuchungen in der Planung sind in 
der Praxis bereits vorstrukturiert. Der Planer setzt 
die Rahmenbedingungen fest: Fragestellung, Ko
sten, Zeitrahmen, Datenform und wofür sie benötigt 
werden. Für eine projektbezogene Bearbeitung ist 
in dieser Planungsphase eine Absprache mit dem 
Biologen notwendig. Der Umfang der Arbeitslei
stung ist in Regelwerken oder Anforderungskatalo
gen der Fachbehörden, in der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) und durch die 
Fragestellung weitgehend bestimmt. Detailfragen 
werden in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbe
hörden geklärt. Räumliche Differenziertheil und 
Ausstattung sowie Zugänglichkeil des Untersu
chungsgebiets haben einen großen Einfluß auf Be
arbeitungsart und -aufwand. Die Anforderungen des 
Gesetzgebers, Auftraggebers und der begutachten
den Behörden an Vegetationsunt�rsuchungen wer
den am Beispiel des kommunalen Landschaftsplans 
erläutert. Eine Beschreibung der verschiedenen flo
ristischen und vegetationskundliehen Arbeitsme
thoden zeigt, für welche Fragestellungen die einzel
nen Methoden besonders geeignet sind. (Jahrstor
fer) 

DOK-NR: 1263 
RECK, H. 
Bewertungsfragen im Arten- und Biotopschutz und 
ihre Konsequenzen für biologische Fachbeiträge zu 
Planungsvorhaben 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
37-52 
1996 
2 Abb., 2 Tab.,  31 Qu. 
Artenschutz 
Bewertung 
Biologischer Fachbeitrag 
Biotopschutz 
Fauna 
Maßnahmen 
Naturschutz 
Planung 
Zoologische Untersuchungen 

Ziel biologischer Fachbeiträge in der Naturschutz
planung ist die Bewertung und Abwägung von 
Handlungsalternativen durch Erstellung von Wir
kungsprognosen zu ermöglichen. Da es immer noch 
keine einheitliche Regelung für die Wichtung von 
Daten gibt, fallen die Bewertungen von Lebensräu
men oft sehr unterschiedlich aus. Die wichtigste 
Aufgabe im Vorfeld der Untersuchungen ist, die 
wertgebenden Merkmale zu identifizieren, denn fal
sche Planungskriterien führen zu Planungsfehlern. 
Dazu muß die Bedeutung von Flächen für den Ar
tenschutz und für die Erfüllung der Schutzziele nach 

dem Naturschutzgesetz ermittelt werden. Die Arten
vorkommen und ihre Lebensraumansprüche stellen 
objektivierbare Kriterien dar. Durch Ermittlung und 
Beobachtung von zielorientierten Indikatorarten 
können wichtige Aussagen getroffen werden, die 
zur Begrenzung des Untersuchungsumfanges bei
tragen. Nach Auflistung aller Schutzgüter und der 
zu ihrer Erhaltung notwendigen Maßnahmen, muß 
geklärt werden, was die Ziele sind, wo die Prioritä
ten liegen und welche Kompromisse möglich sind. 
Der Autor gibt ausführliche Hinweise zur Bewer
tung von Flächen für die Belange des Artenschutzes 
aufgrund der Vorkommen von Tierarten auf Basis 
des Bewertungvorschlages für Deutschland von 
KAULE ( 1986), der sich in der Praxis bewährt hat. 
Ziel der Planungen ist der Schutz der wertgebenden 
vorhandenen oder gewollten Arten durch die Ent
wicklung von Standorten. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1264 
ROTT, B ;  DEMUTH, K. 
Einbindung und Umsetzung biologischer Fachbei
träge in der landschaftspflegerischen Begleitpla
nung am Beispiel des Straßenbaus 
Gedanken zur Entwicklung eines Leitfadens zur 
Erarbeitung biologischer Fachbeiträge 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
53-74 
1 996 
6 Abb., 5 Tab., 25 Qu. 
Biologischer Fachbeitrag 
Grünbrücke 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
Leitbild 
Straßenbau 

Um eine effektive, problemorientierte Einbindung 
biologischer Fachbeiträge in den Landschaftspfle
gerischen Begleitplan beispielsweise im Straßenbau 
zu ermöglichen, wurde eine Mustergliederung für 
beide Planungswerkzeuge entwickelt, anband der 
die Schnittstellen deutlich zu ersehen sind. Ein 
zweites Arbeitsinstrument ist eine ausführliche an 
dieser Gliederung orientierte Checkliste. Durch sie 
werden inhaltliche Anforderungen an den biologi
schen Fachbeitrag formuliert. Dabei geht es nicht 
nur um die Beschreibung des Status Quo, sondern 
um praktische Fragestellungen wie Wirkungspro
gnose im Gegensatz zur Null-Fall-Prognose, Be
schreibung der Konflikte und Entwicklung von kon
kreten Ausgleichsmaßnahmen anband des biologi
schen Leitbildes, aus dem sich das planerische Leit
bild ableitet. Damit ist der inhaltliche Qualitätsstan
dard gesichert. Die praktische Vorgehensweise wird 
anband einer aktuellen Planung im Autobahnbau 
erläutert, bei der die Auswirkungen des Straßenbaus 
auf einen überregional bedeutenden Magerrasen
starrdort durch Errichtung einer Grünbrücke mini-
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miert werden. Akuter Forschungsbedarf besteht 
weiterhin darin, die inhaltliche Qualität von LBPs 
zu standardisieren, Daten zu Zielarten zu sammeln, 
die Kenntnisse zur Sukzessionsdynamik von Le
bensräumen zu vertiefen und Erfolgskontrollen 
nach der Maßnahmenumsetzung durchzuführen. 
(Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1265 
SACHTELEBEN, J.; SIMLACHER, C. 
Möglichkeiten der Umsetzung des bayerischen Ar
ten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) für die 
Planung 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
75-88 
1996 
2 Abb., 8 Tab., 19 Qu. 
Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
Doifentwicklungsplanung 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
Landschaftsplan 
Pflege- und Entwicklungsplan 
Planung 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 

Das vom Bayerischen Staatsministerium für Laude
sentwicklung und Umweltfragen erstellte Arten
und Biotopschutzprogramm (ABSP) formuliert 
Wunschvorstellungen im Naturschutz und soll Be
hörden, Verbänden und Planern als Handlungsricht
schnur dienen. In vier Bänden wird Information aus 
bayernweiter Sicht und auf Landkreis- bzw. Stadt
gebietsebene (als Text und Karten) dargestellt. Es 
werden grundlegende Informationen z.B. zu Geolo
gie, Böden, Schutzgebieten, potentiell natürlicher 
Vegetation etc. zusammengetragen. Die natur
schutzrelevante Information behandelt Tier- und 
Pflanzenarten, beschreibt Leitarten eines Gebietes, 
Lebensraumtypen und naturräumliche Untereinhei
ten. Dabei wird der Bestand nicht nur dargestellt. 
Die Lebensräume werden in einer vierstufigen Ska
la bewertet und Ziele und Maßnahmen für die ge
samte Landkreisfläche formuliert. Zusammenfas
send zeichnet sich das ABSP durch den Raumbezug, 
die bayernweite vergleichbare Bewertung und die 
Festlegung von räumlichen sowie arten- und lebens
raumbezogenen Prioritäten aus. Die Verwendbar
keit des ABSP im Landschaftsplan, der Umweltver
träglichkeitsstudie (UVS), dem Landschaftspflege
rischen Begleitplan (LBP), in der Dorfentwick
lungsplanung und bei Pflege- und Entwicklungsplä
nen von Schutzgebieten stellt der Autor tabellarisch 
und anband von Beispielen aus der Praxis dar. (Jahr
storfer) 

DOK-NR: 1266 
ANGERER, E. v.; JANSEN, A.; HOCHREIN, U. 
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Umsetzung biologischer Beiträge an der Schnitt
stelle zwischen Grünplanung und Stadtplanung -
Das Grünleitkonzept Waldkraiburg 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
89-104 
1996 
1 1  Abb., 9 Fo. 
Biologischer Fachbeitrag 
GrünZeitkonzept 
Grünplanung 
Planung 
Stadtplanung 

Der Grünleitplan von Waldkraiburg stellt städtebau
liche, grünordnerische und ökologische Mißstände 
der nach dem zweiten Weltkrieg schnell angewach
senen Stadt dar, bewertet sie und formuliert gemein
same Ziele. Eine Förderung der ökologischen Funk
tionsfahigkeit und damit eine Steigerung der Erho
lungsqualität durch Naturräume in der Stadt tragen 
zu einer Verbesserung der Wohnqualität bei. Fach
gutachten wie z.B. die Stadtbiotopkartierung liefern 
wichtige Informationen für Grünordnungspläne, 
Einzelbauvorhaben und Weiterentwicklung der 
städtischen Grünflächen. Nach Erfassung der we
sentlichen Einzelstrukturen und Bewertung ihrer 
Funktionsfahigkeit wurden die Ziele und Maßnah
men formuliert. An den Ortsrändern soll die räum
liche und funktionelle Vernetzung mit der umgeben
den Landschaft verbessert werden. Öffentliche 
Grünflächen und innerstädtisches Grün soll mitein
ander vernetzt und ökologisch aufgewertet werden. 
Grünflächen privater Gärten und offener Zeilenbe
bauungen sollen durch ökologische Gestaltung am 
Biotopverbund mitwirken. Dicht bebaute Gebiete 
werden durch Dach- und Fassadenbegrünung auf
gewertet. Die Grüngestaltung des Straßenraums und 
städtischer Freiräume und Plätze dient auch einer 
besseren OrientierbarkeiL Vom Zentrum zum Stadt
rand hin soll die gärtnerisch intensive Gestaltung 
stetig abnehmen. Bestand, Bewertung und Maßnah
men der Teilbereiche sind jeweils kartographisch 
dargestellt. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1267 
LAEPPLE, U. 
Anforderungen an biologische Fachbeiträge zu Ein
griffsplanungen aus der Sicht einer Naturschutzbe
hörde 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
105-108 
1996 
Biologischer Fachbeitrag 
Eingriffsplanung 



Naturschutzbehörde 
Naturschutzgesetz 

Der Vorhabensträger, d.h. der Verbraucher von 
Natur und Landschaft vergibt aufgrund der im 
BNatSchG verankerten Regelungen die Aufträge 
für biologisch-ökologische Untersuchungen. Als 
Fachbehörde und Teil der Planfeststellungsbehörde 
prüft die zuständige Naturschutzbehörde die vorge
legten Unterlagen, beurteilt die fachliche Richtig
keit, den Umfang der Untersuchungen und die Rea
lisierbarkeil der Maßnahmen. Die Möglichkeiten 
des Naturschutzes sind bei politischen Großprojek
ten sehr begrenzt. Bei Normalprojekten ist eine 
kooperative Zusammenarbeit in der Verwaltung 
möglich. Soweit möglich wird der Untersuchungs
umfang durch eine Vorplanung bestimmt. Die Öf
fentlichkeit wird in die Planung mitein bezogen. Zur 
leichteren und schnelleren Bearbeitung und zur Ver
meidung falscher Maßnahmen stellt die Natur
schutzbehörde verschiedene Anforderungen an die 
Fachbeiträge: Wissenslücken sollen nicht verschlei
ert werden. Die Darstellung von Text und Karten 
soll möglichst übersichtlich und verständlich ausge
führt sein. Datenverarbeitung sollte nicht falsch ver
wendet werden. Echten Ausgleichsflächen und -
maßnahmen, die zum richtigen Zeitpunkt durchge
führt werden müssen, ist immer der Vorrang vor 
Ersatzmaßnahmen zu geben. Zu jedem Bestand 
muß die Gefährdung und die entsprechende Aus
gleichsmaßnahme aufgelistet werden. Da die Maß
nahmen genehmigungspflichtig sind, müssen sie in 
die Planfeststellung mit aufgenommen werden. 
(Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1268 
MODER, F. 
Einbindung und Umsetzung biologischer Beiträge 
im Rahmen von Rekultivierungsplänen für Stein
brüche 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
109- 1 17  
1996 
4 Abb., 3 Tab., 6 Qu. 
Biologischer Fachbeitrag 
Planung 
Rekultivierung 
Steinbruch 

Bis jetzt werden biologische Fachbeiträge bei der 
Rekultivierung von Steinbrüchen kaum umgesetzt, 
da die biologischen Daten für die Planer meist zu 
wenig zielgerichtet erfaßt und aufbereitet sind. Um 
die biologischen Ergebnisse in Maßnahmen umzu
setzen, müssen Biologe und Planer zusammenarbei
ten. Die Inhalte eines Rekultivierungsplans sind im 
BNatSchG festgelegt. Sie umfassen die Beschrei
bung und Bewertung des Bestandes, die Auswir
kung des Vorhabens, Vermeidungs-, Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen und die Maßnahmen zur 
Renaturierung. In Abstimmung mit den Beteiligten 
wird der Untersuchungsrahmen festgelegt, in den 
sowohl bereits vorhandene Informationen als auch 
ergänzende botanische, standortkundliehe und zoo
logische Untersuchungen, wie z.B . eine flächen
deckende Biotoptypenkartierung und die Erfassung 
von Zielarten und ihrer Lebensraumansprüche ein
fließen. Anhand von Skizzen, Fotos und Tabellen 
sollen die Daten möglichst anschaulich dargestellt 
werden. Im planerischen Leitbild werden natur
schutzfachliche Aspekte bereits bei der Abbaupla
nung berücksichtigt. Für die einzelnen Strukturen 
im Steinbruch werden Leitbilder mit entsprechen
der Biotopausprägung und entsprechenden Zielar
ten entworfen. Die Planung von Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Leitbilder beschränkt sich auf 
Maßnahmentypen. Die Maßnahmenbereiche kön
nen erst nach Stillegung des Steinbruchs bestimmt 
werden. An einem Beispiel werden konkrete Maß
nahmen beschrieben. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1269 
RIEDL, U. 
Anforderungen an die Aufbereitung biologischer 
Daten für die Planung 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
1 19-142 
1996 
14 Abb., 4 Tab., 32 Qu. 
Biologischer Fachbeitrag 
Eingriffsplanung 
Fauna 
Landschaftsplanung 
Methode 
Planung 

Anhand faunistisch-tierökologischer Fragestellun
gen werden Datenaufbereitungsmethoden in der 
Landschafts- und Eingriffsplanung vorgestellt, die 
es erleichtern, biologische Erkenntnisse in zielge
richtete Maßnahmen umzusetzen. Nach der Formu
lierung der zielführenden Fragen werden die prä
gnanten, bioindikatorischen Arten(gruppen) ausge
wählt und schließlich die Ergebnisse so aufbereitet, 
daß sie auch für Nichtfachleute nachvollziehbar 
sind. Ein wesentliches Aufbereitungsziel, die Flä
chenbewertung, spielt in der Landschaftsplanung 
eine große Rolle. Die artenbezogenen Daten werden 
nach Auswertung ökologischer Zusatzinformatio
nen in flächenbezogene Aussagen transformiert und 
je nach Maßstabsbezug auf Landes-, Regional- oder 
Gemeindeebene eingearbeitet. Der Autor stellt eine 
planungsverwertbare Datenaufbereitung zur Dis
kussion, in der die kennzeichnenden Artenverbin
dungen des jeweiligen Raumausschnitts herausge
arbeitet werden und die Lebensraumfunktionen, die 
räumlich funktionalen Beziehungen und die dyna-
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mischen Prozesse dargestellt werden. Ein weiteres 
wesentliches Autbereitungssziel ist die Prognose 
von Eingriffsfolgen für Umweltverträglichkeitsstu
dien und die Landschaftspflegerische Begleitpla
nung. Als Beispiel dient der Flächenzerschnei
dungseffekt im Straßenneubau. Durch Erfassung 
von Mobilitätstypen kann gezeigt werden, wie die 
funktionalen Beziehungen durch das Vorhaben ge
stört werden. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1270 
HERMANN, G. 
Zur Bearbeiterabhängigkeit faunistischer Beiträge 
am Beispiel von Heuschrecken-Erhebungen und 
Konsequenzen für die Praxis 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
143-154 
1996 
1 1  Tab., 12 Qu. 
Bewertung 
Biologischer Fachbeitrag 
Faunistischer Fachbeitrag 
Heuschrecken (Saltatoria) 
Methode 
Planung 
Durch Vergleich von Kartierergebnissen verschie
dener Bearbeiter, die die Heuschreckenfauna in ei
nem definierten Gebiet untersuchten, stellte sich 
heraus, daß Bestandsdaten sehr wohl von der Arten
kenntnis und der Kartiererfahrung des Kartierers 
abhängen. Die Defizite beziehen sich dabei vor al
lem auf die Erfassung seltener und damit für die 
Bewertung einer Fläche besonders wichtigen Arten. 
An Beispielen wird gezeigt, daß es in der Planungs
praxis leicht zu fehlerhaften Planungsaussagen 
durch mangelhafte Bestandskartierungen unerfah
rener Bearbeiter kommen kann. Um diesen Mangel 
zu beheben, reicht eine Standardisierung der Metho
dik nicht aus. Ein Anforderungsprofil an Ausbil
dung und Erfahrung wird für Bearbeiter von Heu
schreckenbestandsaufnahmen vorgestellt. Da Heu
schrecken aufgrund ihrer geringen Artenvielfalt als 
leicht zu bearbeitende Gruppe gelten, ist anzuneh
men, daß die personenabhängigen Unterschiede bei 
der Kartierung anderer Tiergruppen noch größer 
sind. Deshalb werden Konsequenzen gefordert. Be
arbeiter von faunistischen Bestandsaufnahmen 
müssen ihre Arbeit selbstkritisch betrachten und 
mangelnde Erfahrung gegebenenfalls durch höhe
ren Zeitaufwand und Hinzuziehung von Kollegen 
ausgleichen. Als Kontrollinstanzen müssen Natur
schutzbehörden und Gerichte die Realitätsnähe von 
Planungsgrundlagen prüfen und verhindern, daß 
fehlerhafte Bestandsdaten als Entscheidungsgrund
lage dienen. In Fortbildungsseminaren soll das pra
xisorientierte Erfassen von Arten vermittelt werden. 
(J ahrstorfer) 
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DOK-NR: 127 1  
SCHUSTER, H.-J. ; STÖCKLEIN, B .  
Erfolgskontrollen - Notwendigkeit und Vorgehens
weise am Beispiel von Maßnahmen in der Flurbe
reinigung!Eggmühl 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
3/96 
Biologische Fachbeiträge in der Umweltplanung 
- Anforderungen und Stellenwert -
155-168 
1996 
1 Anh.,  6 Abb., 7 Tab., 5 Qu. 
Ausgleichsmaßnahmen 
Biologischer Fachbeitrag 
Eifolgskontrolle 
Ersatzmaßnahmen 

Erfolgskontrollen von Ausgleichs- und Ersatz
maanahmen nach Eingriffen in den Naturhaushalt 
sind nötig, wenn man den Auftrag ernst nimmt. Die 
gewonnenen Erkenntnisse können außerdem in 
"ähnlichen Situationen" wieder verwertet werden. 
Zu diesem Zweck wurden an der Eggmühl nach 
bereits erfolgten landschaftspflegerischen Maßnah
men im Rahmen der Flurbereinigung umfangreiche 
vegetationskundliehe und floristische Aufnahmen 
durchgeführt und ausgewählte Tiergruppen erlaßt. 
Abgesteckte Transsekte, die alle wichtigen Floren-, 
Faunen- und Pflegeelemente repräsentieren, dienen 
der Dauerbeobachtung, d.h. nach 5 und 10 Jahren 
erfolgen Kontrolluntersuchungen. Die Bestands
aufnahme zeigt den Status quo. Durch Auswertung 
der Artenlisten werden Kenntnisse über Lebens
raumtypen und -bezüge herausgearbeitet. 70% der 
lebensraumtypischen Arten mit differenzierten An
sprüchen wurden in den neu geschaffenen Biotopen 
gefunden, 30% in den bereits vorher vorhandenen 
Lebensräumen. Die wichtigen Ergebnisse der bio
logischen Untersuchungen sind zusarnmengefaßt 
dargestellt. Aus ihnen leitet sich das Pflege- und 
Entwicklungskonzept ab. Für einen wirklichen Ver
gleich der Situation vor und nach den Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen bräuchte man allerdings 
eine Bestandsaufnahme vor dem Eingriff, die im 
vorgestellten Fall fehlt. Die Voraussetzungen zur 
Durchführung von Erfolgskontrollen werden zum 
Schluß noch einmal zusarnmengefaßt. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1272 
STROBL, J.; VOGEL, M.;  BLASCHKE, T. 
Einführung in das Thema 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
5-6 
1996 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftspflege 
Naturschutz 



Der Informationsbedarf zum Einsatz von GIS im 
praktischen Naturschutz, in der augewandten Öko
logie, in der Landschaftsplanung und Landschafts
pflege ist sehr groß und gab Anlaß zu dieser von der 
ANL und dem Institut für Geographie der Universi
tät Salzburg organisierten Tagung Aber nicht nur 
GIS als Technik und Methode, sondern auch die 
Kenntnisse im Umgang mit den Daten bereiten 
Schwierigkeiten. In den Tagungsbeiträgen geht es 
um die grundlegenden Probleme beim Einsatz von 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege und ei
nen Überblick über aktuelle Entwicklungen. Dar
überhinaus werden unterschiedliche praktische An
wendungen vorgestellt. Mit den modernen lei
stungsstarken PCs ist die Anschaffung von GIS-Ver
fahren auch für kleinere Büros erschwinglich ge
worden. Die Tagung versucht ihren Beitrag zu lei
sten, den Einsatz von GIS-Anwendungen im prak
tischen Naturschutz bekannter zu machen. (Jahr
storfer) 

DOK-NR: 1273 
VOGEL, M.; BLASCHKE, T. 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege: Über
blick über Wissensstand, Anwendungen und Defizi
te 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
7-19 
1996 
4 Abb., 1 Tab.,  48 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftspflege 
Naturschutz 

Vor dem Hintergrund eines stets zunehmenden Re
sourcenverbrauchs auf Kosten der Natur ist die Zeit 
des reaktiven Naturschutzes vorbei. Ein moderner 
Naturschutz muß Veränderungen und Entwicklun
gen schnell erfassen und durch entsprechendes Da
tenmanagement vorausschauend handeln können. 
Ein wichtiges Werkzeug dafür sind geographische 
Informationssysteme. Die Möglichkeiten dieser 
Technik werden bisher kaum ausgenutzt. Über Ein
gabe von Daten und ihre räumliche Darstellung 
hinaus liegen die Haupteinsatzmöglichkeiten des 
GIS in einer analytischen Verarbeitung der Ein
zeldaten und der Integration von Methoden und 
Daten z. B. bei interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
Mit Hilfe von Modellen wird es möglich, Szenarien 
von den Folgen von Eingriffen oder Maßnahmen zu 
erstellen oder die Auswirkungen konkurrierender 
Nutzungen zu simulieren. Diese Methoden ermög
lichen eine schnelle Entscheidungsfindung. GIS ist 
ein wichtiges Instrument für die flächendeckende 
Landschaftsplanung und einen flächendeckenden 
Naturschutz. Naturschutzforschung ist Langzeitfor
schung. Durch Umweltbeobachtung und Effizienz
kontrolle von Maßnahmen, interdisziplinäre Zu
sammenarbeit und überregionale Untersuchungen 

sollen handlungsorientierte Ergebnisse gewonnen 
werden. Die Autoren zeigen, in welchen Bereichen 
des Umwelt- und Naturschutzes GIS angewandt 
werden kann und welche Probleme zur Zeit noch 
damit verbunden sind. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1274 
CZERANKA, M. 
Spatial Decision Support Systems in Naturschutz 
und Landschaftspflege? 
Umsetzungsaspekte für die raumbezogene Planung 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
21-28 
1996 
2 Abb., 35 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftspflege 
Naturschutz 
Planung 
Spatial Decision Support System (SDSS) 

Das Spatial Decision Support System (SDSS) ist 
zusammengesetzt aus dem DSS, einem Entschei
dungsunterstützungssystem, das in der Wirtschaft 
benutzt wird, und dem GIS, das für die räumliche 
Darstellung nötig ist. Das SDSS nimmt keine Ent
scheidungen ab, liefert aber wichtige Informationen 
und Analysemethoden. Im Naturschutz und der 
Landschaftsplanung können diese Systeme als 
wertvolle Entscheidungshilfe bei flächenbezogenen 
Bewertungsaufgaben dienen. Voraussetzung ist die 
zielbezogene Zusammenstellung der Bewertungs
kriterien und ihre Umsetzung in eine quantitative 
Darstellung. Für eine Anwendung in der Praxis feh
len allerdings teilweise noch entsprechende wissen
schaftliche Grundlagenkenntnisse. Planungsalter
nativen können mit Hilfe des SDSS bewertet wer
den. Neben rein flächenbezogenen Bewertungen 
können über Simulationsmodelle auch Handlung
salternativen für die Zukunft erarbeitet werden. Da
mit erschließen sich auch Möglichkeiten bei der 
Integration von Naturschutz und Landschaftspflege 
in die allgemeine Landesplanung. Der SDSS-Ein
satz gewährleistet außerdem wichtige Qualitätsan
forderungen an Bewertungen wie Objektivität, 
Transparenz, Nachvollziehbarkeil und Flexibiltät. 
Die Effektivität des SDSS-Einsatzes hängt von der 
Verfügbarkeit fertiger Modelle und digital aufgear
beiteter Daten ab. Da teilweise noch grundlegende 
Daten fehlen, gibt es bisher allerdings noch keine 
vollständige SDSS. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1 275 
GREVE, K.; HEISS, M. 
Die Fachinformationssysteme Forst, Grün und Na
turschutz im Hamburger Umweltinformationssy
stem HUIS 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
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4/96 
GIS in Naturschutz' und Landschaftspflege 
29-39 
1996 
5 Abb., 3 Tab. , 9 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftspflege 
Naturschutz 
Umweltinformationssystem (UIS) 

Zur besseren Nutzung der komplexen und heterogen 
strukturierten Daten der Umweltverwaltung wird in 
Harnburg ein modulares, fachaufgaben- und me
dienübergreifendes Umweltinformationssystem 
(HUIS) aufgebaut. Beteiligt an diesem Projekt sind 
die grünen Fachbereiche der Umweltbehörde, das 
Amt für Naturschutz und Landespflege und eine 
private Firma. Die Grundlage für den Aufbau des 
HUIS bildet eine Analyse aller Fachaufgaben, ihre 
Datenverarbeitungsunterstützung, Datenprodukti
on, Informationsbedürfnisse und Kommunikations
beziehungen. Darauf aufbauend wurden die Instru
mente und Strukturen der Informationsverarbeitung 
neu geordnet und das Konzept zum Aufbau von 
Fachinformationsystemen der Bereiche Forst, Grün 
und Naturschutz entwickelt. Da ein Großteil der 
Aufgaben in Natur- und Landschaftspflege flächen
bezogen sind, bilden raumbezogene Auskunfts- und 
Analyseinstrumente mittels Geographischer Infor
mationssysteme (GIS) einen besonderen Schwer
punkt. Die Integration dieser Methoden in vorhan
dene Datenverarbeitungssysteme und der Aufbau 
von Fachinformationssystemen auf der Basis von 
GIS sind ein wesentlicher Bestandteil der UIS. 
Hauptkomponenten des HUIS bilden spezifische 
Fachinformationssysteme mit den Grunddaten und 
übergreifende Fachinformationssysteme, in denen 
die Daten bereits zusammengeführt und verarbeitet 
sind. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1276 
SCHENKER, J.; KLINGL, T. 
GIS-Einsatz im Natur- und Landschaftsschutz des 
BUWAL 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
41-45 
1996 
3 Abb., 8 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftsschutz 
Naturschutz 
Schweiz 

Im schweizerischen Bundesamt für Umwelt, Wald 
und Landwirtschaft (BUWAL) wird seit 1991 in der 
Abteilung Natur- und Landschaftsschutz ein GIS 
zur effektiveren Erfassung und Verwaltung von In
ventardaten und der besseren Nachvollziehbarkeit 
von Entscheiden im Rahmen von Genehmigungs
verfahren und dem Datenaustausch mit anderen 
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Bundesstellen, Kantonen und Privaten eingesetzt. 
Um den Sachbearbeitern einen einfachen Zugang zu 
den Bundesinventar- und wissenschaftlichen Daten 
zu em1öglichen, wurde die Oberfläche BUWIN ent
wickelt, die für einen ARCIINFO Einsatz konzipiert 
ist. Damit können Kartenausschnitte vordefiniert 
oder individuell durch Eingabe von Koordinaten 
ausgewählt werden. Zu den Inventaren gibt es meist 
eine Datenbank, die durch Anklicken abgefragt wer
den kann. Durch Kombination mit den Datensätzen 
der Servicestelle GEOSTAT des Bundesamtes für 
Statistik sind weitere Anwendungen möglich. An 
einem Beispiel wird gezeigt, wie die Kombination 
von Daten zur Ermittlung geeigneter Flächen für 
Extensivierungsmaßnahmen und Flächenstillegung 
genutzt werden kann. Von den für eine Maßnahme 
in Frage kommenden Arealen werden möglichst 
diejenigen gewählt, durch die ein Verbund von Na
turschutzinventaren entstehen kann. Dabei ist stets 
die nötige Transparenz der Aussagen gewährleistet. 
(J ahrstorfer) 

DOK-NR: 1277 
FÖLSCHE, B . ;  NOWOTNY, G. 
SAGIS-Einsatz im Naturschutzbereich des Amtes 
der Salzburger Landesregierung 
-Erfahrungen und Ausblick-
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
47-5 1 
1996 
10 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Naturschutz 
Naturschutzverwaltung 
Österreich 

Wesentliches Instrument eines auf Lebensraum und 
Biotopschutz ausgerichteten Naturschutzes ist die 
Biotopkartierung. Zur Verwaltung der Datenfülle 
dienen der Salzburger Landesregierung das SAGIS 
(Salzburger Geographisches Informationssystem) 
und die Naturschutz Fachdaten banken. Ihre Anwen
dungen erstrecken sich von Artenschutz, Eingriffs
und Flächenbeurteilungen im Natuschutzbereich 
über Gewässeraufsicht bis zum interdisziplinären 
Einsatz in der Raumordnung, Projektplanung und 
Wildökologie. Eine der Hauptanwendungsschwie
rigkeiten liegt darin, daß die Katasterpläne (Flurkar
ten) im Maßstab 1 :5000 laufend verändert werden 
und die Flächen der Flurstücke oft nicht mehr gerrau 
stimmen. Ein direktes Übertragen der Biotopkartie
rung von Luftbildern auf analoge Katasterblätter ist 
aufgrund von Verzerrungen oft nicht möglich und 
eine Anpassung an Katastergrenzen sehr aufwendig. 
Deshalb wird darauf verzichtet. Vielleicht werden in 
Zukunft rationellere, digitale Erhebungsmethoden 
besonders in der Biotopkartierung entwickelt wer
den. Es wird eine Erweiterung der Datengrundlagen 
durch zoologische Grunddaten, digitale Orthabilder 



und Satellitenbilder erfolgen. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit wird verstärkt werden. Aufgrund 
der technischen Weiterentwicklung wird man wohl 
alle drei Jahre mit einem Systemausbau rechnen 
müssen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1278 
BLASCHKE, T.; BOCK, M.; DU BOIS, W.; GRE
VE, K.; HELFRlCH, R.; JENSEN, S. ;  NAGEL, H. 
Umweltinformationssysteme als Grundlage des Na
turschutzes 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
53-57 
1996 
1 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Naturschutz 
N atun;chutzverwaltung 
Umweltinformationssystem (UIS) 

Ein für den Naturschutz konzipiertes UIS muß be
stimmte Anforderungen erfüllen. Dabei sind Natur
schutzdaten oft schwierig digital zu verarbeiten. 
Wichtig wäre ein ressortübergreifender Datenaus
tausch, wobei die Standardisierung von Methoden 
und Daten noch Schwierigkeiten bereitet. Zudem 
gibt es noch technische Beschränkungen im Um
gang mit großen Datenmengen. Ziel ist es, Zugriff 
auf alle flächenrelevanten Informationen zu bekom
men, fachspezifische Wissensdatenbanken zu er
richten, den Zugriff nutzerspezifisch und multime
dial zu gewährleisten und das UIS in bereits vorhan
dene Systeme integrieren zu können. Die digitale 
Aufbereitung von Daten ist immer noch zeitaufwen
dig und teuer, es fehlen Standardanwendungen, ein
heitliche Systeme und eine gute Vernetzung. Beim 
Aufbau von UIS auf Länderebene wurden wichtige 
Erfahrungen gemacht. Der Standard von Hard- und 
Software wird durch die Landesämter gesetzt. Ihre 
Erfahrungen müssen den Kommunen zugänglich 
gemacht werden. Besonderer Bedarf besteht für 
Module für Eingriffsregelungen. Obwohl ein UIS 
eine wertvolle Entscheidungshilfe sein kann, täu
schen die Darstellungen oft eine nicht vorhandene 
Qualität der zugrundeliegenden Daten vor. Fazit ist, 
daß UIS derzeit noch keine Basis für ein voraus
schauendes Handeln bieten. Es fehlt vor allem an 
Umsetzungsanleitungen von Fachwissen in GIS 
und die organisatorische Integration in bestehende 
Behördenstrukturen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1279 
DANUSER, N. 
Integration von Funddaten ins Natur- und Land
schaftsschutzinventar Graubünden mit GIS 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 

59-63 
1996 
1 Tab.,  9 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Landschaftspflege 
Naturschutz 
Schutzgebiet 
Schweiz 

Im Naturschutzbereich sind viele digitale Daten 
vorhanden. Eine Integration ins GIS könnte zu ei
nem breiteren Einsatz der Information beitragen. 
Die dabei auftretenden Schwierigkeiten werden am 
Beispiel von 8 Funddateien gezeigt, die ins GIS des 
Amtes für Landschaftspflege und Naturschutz des 
Kantons Graubünden eingebaut wurden. Eine ge
naue Lokalisierung der Funde erweist sich aufgrund 
von Fehlern bei der Aufnahme der Koordinaten, 
gänzlich fehlender Angaben und Fehlern bei der 
Dateneingabe als schwierig. Durch Digitalisierung 
mit der Maus könnten die Eingabefehler verhindert 
werden. Beim Aufbau der Datenbanken ist es wich
tig, die Entitäten, Merkmale, Kategorien und Daten
strukturen genau und sinnvoll zu definieren. Der 
erste Schritt zur Integration der Funddateien war, 
diese auf ein gemeinsames Niveau zu bringen und 
dabei den Informationsverlust möglichst gering zu 
halten, indem wichtige Attribute nachträglich er
gänzt wurden. Die Ursprungsdaten wurden dann 
über die räumliche Verschneidung der Funddaten 
mit den flächenhaften Inventarobjekten ins GIS in
tegriert. Bei der Ermittlung von Biotoptypen durch 
Zeigerarten und von Prioritätsgebieten für den Ar
tenschutz über gefährdete Arten stellte sich heraus, 
daß kaum eine Übereinstimmung der Flächen mit 
den ausgewiesenen Schutzgebieten zu finden ist. 
Hauptgründe für die starken Abweichungen sind bei 
den Postionsfehlern, dem Alter der Daten und der 
eher zuHilligen und lückenhaften Erhebung zu su
chen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1280 
FROTSCHER, W.; GOJ, H. ;  LEDERER, W. 
Aufbau und Einsatz von GIS für naturschutzfachli
che Bearbeitungen in Braunkohlelandschaften Mit
teldeutschlands 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
65-69 
1996 
3 Abb., 3 Tab.,  6 Qu. 
Artenschutz 
Braunkohletagebau 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Naturschutz 
Sanierung 
Sukzessionsflächen 

Betroffen vom weitgehend eingestellten Braunkoh
letagebau sind in Mitteldeutschland ca. 600 qkm. 50 
Prozent der Flächen wurden bereits wieder nutzbar 
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gemacht. Trotz großer ökologischer Schäden sind in 
der Bergbaulandschaft ausgedehnte Extrembiotope 
wie Trockenrasen und Feuchtgebiete und Rück
zugsräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
entstanden, die sich durch eine starke Dynamik 
auszeichnen. Der gesetzliche Auftrag zur Sanierung 
soll der Herstellung der öffentlichen Sicherheit und 
einer nachsorgearmen Folgenutzung dienen. Die 
Maßnahmen zur Sanierung dürfen sich nicht durch 
den Ein4ruck des Landschaftsbildes irritieren las
sen, denn es können dabei wertvolle Ersatzlebens
räume zerstört werden. Im Rahmen eines For
schungsverbundprojektes wird versucht, Ergebnis
se der Biotop- und Sukzessionsforschung in die 
Sanierungsabläufe zu integrieren. In einem GIS 
werden die Daten erlaßt, bearbeitet und strukturiert, 
um komplexe Analysen und ihre kartographische 
Darstellung zu ermöglichen. Am Beispiel der 
Braunkohletagebauregion Geiseltal (Sachsen-An
halt) wird gezeigt, welche zielgerichteten Abfragen 
durchgeführt werden. Diese Analysen liefern Infor
mation zum Bestand, möglichen Beeinflussungen, 
potentiellen Entwicklungstendenzen der Biotop
komplexe, der Auswirkung von Maßnahmen wie 
z.B. Flutungen und lassen naturschutzfachliche Be
wertungen zu. Dieses Wissen kann auch in anderen 
Gebieten genutzt werden. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1281 
PRÖBSTL, U.;  FÖRSTER, B.  
Ökologische Überprüfung und Bewertung von Ski
gebieten mit Hilfe geographischer Informationssy
steme 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
7 1-78 
1996 
2 Abb., 2 Bt., 2 Tab., 9 Qu. 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Sanierung 
Skigebiet 

Am Beispiel des Skigebietes Hausberg-Kreuzeck
Osterfelder in Garmisch-Partenkirchen wird die 
GIS-gestützte Analyse des ökologischen Zustandes 
der betroffenen Flächen dargestellt. Diese Untersu
chung wurde im Rahmen einer Sanierungsplanung 
von Skigebieten durchgeführt. Die kartographische 
Grundlage bildet eine photogrammetische Auswer
tung von Luftbildern an einem analytischen Stereo
plotter Leica SD 2000. Die Interpretationsergebnis
se werden im CAD System Microstation als 3D-Da
tensatz gespeichert. Als Software für die Weiterver
arbeitung und GIS-Modellierung wurden ARC/ 
INFO aufDEC Alpha, für die Flächenbilanzen SAS 
sowie eigene Programme verwendet. Die GIS-ge
stützte Untersuchung ermöglicht detaillierte Flä
chenbilanzen der relevanten Parameter wie Nut
zung, Hanglabilität, Naturnähe der Vegetation, bau
liche Maßnahmen etc. und eine Analyse des Skige-
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bietes durch Überlagerung der Parameter. Es stellte 
sich heraus, daß für die Schäden drei Hauptursachen 
verantwortlich sind: Die Doppelnutzung durch 
Wintersport und Beweidung, die Belastungen und 
baulichen Veränderungen, insbesondere die Vollpla
nie in Bereichen mit mäßiger bis großer Hanglabi
lität und die Planie in höheren und mittleren Lagen 
mit geringerer Regenerationsfähigkeit durch den 
kürzeren Vegetationszyklus. Ein Vorteil der GIS-ge
stützen Analyse ist außerdem ihre Nachvollziehbar
keiL (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1282 
KIAS, U.; DEMEL, W.; REITER, K. 
Erfahrungen mit dem CIR-Interpretationsschlüssel 
der Landesumweltbehörden bei der Anwendung im 
alpinen Raum 
- Update und Umstellung der Biotop- und Nutzung
stypenkartierung im Biosphärenreservat Berchtes
gaden 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
79-83 
1996 
3 Abb., 1 Tab., 6 Qu. 
Biotopkartierung 
CIR-Interpretationsschlüssel 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Luftbildauswertung 
Nationalpark Berchtesgaden 
Nutzungstypenkartierung 

Seit langem werden CIR-Luftbilder zur Biotopty
pen- und Nutzungskartierung bundesweit verwen
det, jedoch mit uneinheitlichem Vegetationstypen
schlüssel. Die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz hat 
einen neuen, bundeseinheitlich abgestimmten Co
deplan entwickelt. Die Nationalparkverwaltung 
Berchtesgaden entschloß sich als eine der ersten 
Institutionen den alten Code in den neuen zu über
setzen. Eine umfangreiche Methodik mußte ver
wendet werden, da eine 1 : 1  Übersetzung nicht mög
lich war. Arbeitsgrundlage waren Karten aus der 
GIS-Datenbank und Luftbilder von 1 980 und 1990, 
die an einem photogrammetrischen Auswertegerät 
digitalisiert wurden. In einer Graphik wird die Vor
gehensweise erläutert. Aus einer neuen GIS-Daten
basis mit altem Codeplan wird eine neue GIS-Datei, 
in der der alte in den neuen Codeplan umgesetzt 
wird. Bei der Interpretation des Codes fließt die 
Qualität der alten Daten mit ein. Es stellte sich 
heraus, daß es bei der Erstkartierung eine hohe 
Fehlinterpretationsrate der Biotope und Nutzungen 
auf Grund der schlechten Qualität der CIR-Bilder, 
der hohen Schneebedeckung bei der Befliegung und 
dem inhomogenen Kenntnisstand des Teams gab. 
Der neue CIR-Schlüssel erwies sich als brauchbar, 
umfangreich und übersichtlich und mußte kaum 
ergänzt werden. In kleinteiligem Gelände wird der 
Schlüssel allerdings aufgrund des achtstelligen 



Codes unpraktisch, da der Platz dann nicht aus
reicht. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1 283 
GÜNTHER-DIRINGER, D. 
GIS-Anwendung in einer Umweltverträglichkeits
studie zum ökologischen Hochwasserschutz 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
4/96 
GIS in Naturschutz und Landschaftspflege 
85-88 
1996 
3 Abb. 
Auen 
Elbe 
Geographisches Informationssystem (GIS) 
Hochwasserschutz 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
WWF-Auen-Institut 

Im WWF-Auen-Institut erarbeitet ein internationa
les und interdisziplinäres Team Antworten auf die 
komplexen Fragestellungen der Flußauendynamik, 
um zum Schutz dieses bedrohten Lebensraumes 
beizutragen. Für die GIS-Anwendungen stehen 
Apple Macintosh Computer zur Verfügung und als 
Software u.a. MapGrafix. Es gibt zwei Untersu
chungsschwerpunkte. Im Rahmen einer Umwelt
verträglichkeitsstudie eines Fließrückhaltebeckens 
am Rhein zur Sicherung von ökologischem Hoch
wasserschutz werden durch die Erstellung von 
Szenarien die Auswirkungen von regelmäßigen 
ökologischen Flutungen auf die vorhandenen Wald
bestände, bei denen es sich um Wirtschaftswald 
handelt, und auf potentielle Schnakenbrutplätze un
tersucht. Dazu wurden Karten aus aktuellen Beflie
gungen, Bauplanungen, Grundwassermodelle und 
eine Waldbiotopkartierung als digitale Datensätze 
aufgearbeitet und übereinandergelegt Beim zwei
ten Arbeitsschwerpunkt handelt es sich um eine 
computergestützte Kartographie zur Erstellung von 
hochwertigen Schutzgebietskarten des gesamten 
Elbstroms. Die zur Verfügung stehenden Karten 
mußten gescannt, georeferenziert, im Bereich der 
Elbauen digitalisiert und aufeinander abgestimmt 
werden. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1284 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
5/96 
Persönlichkeiten und Prominente nehmen Stellung 
zum Naturschutz und zur Akademie 
1-101 
1996 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL) 
Festschrift 

Die Festschrift erscheint aus Anlaß des 20jährigen 
Bestehens der Bayerischen Akademie für Natur
schutz und Landschaftspflege. In den einleitenden 

Grußworten des Bayerischen Umweltministers Dr. 
Thomas Goppel und der Bundesumweltministerin 
Dr. Angela Merkel wird die Wichtigkeit der Arbeit 
der ANL für den Erhalt von Natur und Landschaft 
und der natürlichen Ressourcen betont. Sie ist eine 
Basis für eine nachhaltige, umweltfreundliche Ent
wicklung im Sinne der Agenda 2 1 .  Bildung, For
schung und Information sind die Schwerpunkte der 
Arbeit der Akademie. 69 Autoren aus Politik, Kir
che, Verbänden, Nationalparkverwaltung, Wissen
schaft, Sport und Kultur weisen in ihren teils kriti
schen, witzigen und lobenden Beiträgen auf die 
Wichtigkeit eines aktiven Naturschutzes und die 
Aufgaben zu seiner Verwirklichung hin. Die Kom
mentare umfassen verschiedenste Aspekte des Na
turschutzes im weitesten Sinne, von der Namensge
bung der ANL bis zu persönlichen Erfahrungen im 
Naturschutz und privaten Möglichkeiten, aktiven 
Naturschutz zu betreiben. In einem Schlußwort 
dankt der Direktor der Akademie Dr. Christoph 
Goppel allen, die am Gelingen der Arbeit beteiligt 
sind und waren, den Mitarbeitern, den geistigen 
Vätern, den Politikern und v.a.m. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1 285 
JESSEL, B.  
Ergebnisse des Seminars vom 25.-26. März 1996 in 
Eching bei München 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
9-10 
1996 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Der Landschaftsplan ist per Gesetz das zentrale 
Instrument, die Belange von Naturschutz und Land
schaftspflege durch Abwägung der verschiedenen 
Nutzungsansprüche auf Natur und Landschaft zu 
planen und damit für eine zukunftsfähige nachhal
tige Entwicklung sorgen. Neue Wege der kommu
nalen Landschaftsplanung wurden in der von der 
ANL organisierten Tagung, an der u.a. viele kom
munale Vertreter teilnahmen, diskutiert. Gesetzliche 
Neuregelungen zum Schutz des Bodens und in der 
Bauleitplanung waren für das Bayerische Umwelt
ministerium der Anlaß, einen Leitfaden zur Land
schaftsplanung zu erarbeiten. Wichtig für die Ak
zeptanz ist die Bürgerbeteiligung. Am Beispiel drei
er Gemeinden werden individuell angepaßte Pläne 
vorgestellt. Wichtig für den Erfolg eines Planes ist 
die Wahl eines geeigneten Landschaftsarchitekten, 
der sich auch in die Situation der Landwirte hinein 
versetzen kann, um auch für sie, die Grundstücksei
gentümer, akzeptable Lösungen zu finden. Beson
ders für die Flächen "mittlerer Lagen" müssen um-
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setzungsfahige Perspektiven entwickelt werden. 
Hauptergebnis der Tagung ist, daß für eine umset
zungsfähige Planung die Kooperation der Beteilig
ten am Planungsprozeß gefördert werden muß und 
die Ergebnisse der Planung in einer gut angelegten 
Öffentlichkeitsarbeit nach außen vermittelt werden 
müssen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1286 
GOPPEL, CH. 
Seminar: "Landschaftsplanung - Quo Vadis? Stand
ortbestimung und Perspektiven gemeindlicher 
Landschaftsplanung" 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
1 1-12  
1996 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Es ist der geeignete Zeitpunkt, über die künftigen 
Perspektiven der kommunalen Landschaftsplanung 
zu sprechen, da im Moment neue Entwicklungen in 
Diskussion sind. So die Novellierung des Städte
baurechts, die für den Naturschutz eher eine negati
ve Perspektive darstellt aber dafür den Einfluß der 
Landschaftsplanung vergrößern wird. Zudem wird 
der Schutz des Bodens Aufgabe der Landschaftspla
nung werden. Die Novellierung des Bundesnatur
schutzgesetzes sieht vor, daß die Inhalte der Land
schaftsplanung als Beurteilungsgrundlage der Um
weltverträglichkeit von Eingriffen dienen sollen. 
Alles in allem soll damit dem Landschaftsplan ein 
höherer Stellenwert zukommen. Selbst ohne plane
rische Wirkung dient bereits der Bestandsplan als 
wichtige Grundlage für fundierte kommunale Ent
scheidungen. Der Landschaftsplan sollte zudem In
strument und unverzichtbares Leitbild für eine vor
ausschauende und nachhaltige Gemeindeentwick
lung sein. Damit ist er als Prozeß zu sehen, an dem 
kontinuierlich weitergearbeitet wird. Wichtig für 
den Erfolg ist die Kommunikation mit den Beteilig
ten, die mit sehr viel Engagement und Arbeit von 
Seiten der Gemeinde aufgebaut und aufrechterhal
ten werden muß. Es müssen individuelle Lösungen 
gefunden werden, um den Anforderungen der Land
wirtschaft, des Naturschutzes, der Bauvorhaben und 
der Lenkung der Erholungsnutzung gerecht zu wer
den. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1287 
GOPPEL, Th. 
Seminar: "Landschaftsplanung - Quo Vadis? Stand
ortbestimmung und Perspektiven gemeindlicher 
Landschaftsplanung" 
ANL 
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Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
13-15  
1996 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Ein wichtiges Instrument vorausschauender Ge
meindeentwicklung ist der kommunale Land
schaftsplan als Teil des Flächennutzungsplans, eines 
Instrumentes der Bauleitplanung. Damit tragen die 
Gemeinden eine große Verantwortung für eine 
nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung. Als Pla
nungshilfe wurde vom Umweltministerium der 
Leitfaden "Die umweltbewußte Gemeinde" heraus
gegeben. Das Ziel der bayerischen Landschaftspla
nung ist eine dauerhaft umweltgerechte Entwick
lung, die Sicherung vorhandener ökologischer Po
tentiale und die Minimierung von negativen Aus
wirkungen auf Natur und Landschaft. Landschaft 
soll als Kapital gesehen werden. Der Landschafts
plan wird durch Gesetzesnovellierungen im Natur
schutzgesetz und im Bauleitgesetz wieder gestärkt. 
Zur Durchführung wird ein Landschaftsarchitekt 
beauftragt. Um akzeptable Lösungen zu finden, 
müssen die Bürger unter Leitung der Gemeinde 
beteiligt werden. Der Landschaftsplan ist eine Inve
stition in die Zukunft. Trotz knapper Kassen gibt es 
deshalb eine finanzielle Unterstützung durch die 
Staatsregierung bis zu 50 % der Kosten und eine 
weitere Fördermöglichkeit mit den Landschafts
pflegerichtlinien. Ca. 50 % der Gemeinden haben 
bereits Erfahrung mit der Landschaftsplanung. Der 
Planungsaufwand sollte sich möglichst auf das We
sentliche beschränken. Eine vorbildiche Beteili
gung von Bürgern an der Planung zeigt das Beispiel 
der Gemeinde Kirchdorf i.Wald. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1288 
AUFMOLK, G. 
Stellenwert der gemeindlichen Landschaftsplanung 
in Bayern - aus der Sicht des Bundes Deutscher 
Landschaftsarchitekten, BDLA 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
1 7- 19  
1996 
Kommune 
Landschaftsarchitekt 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 



Die kommunale Landschaftsplanung ist gesetzlich 
im Baugesetzbuch und im Naturschutzgesetz veran
kert. Der Auftrag ist: Naturschutz, Landschaftsent
wicklung und -gestaltung zu berücksichtigen und 
die natürlichen Ressourcen zu sichern. Konkurrie
rende Belange stehen unter dem Abwägungsgebot. 
Charakter des Landschaftsplanes ist es, die "Ent
wicklung des Gemeindegebiets in ihren Grundzü
gen zu gestalten" und nicht, wie es oft verstanden 
wird, einen detaillierten Fachplan "Naturschutz" zu 
entwickeln. Oft wird dem Bestandsplan zu viel Auf
merksamkeit geschenkt, während die Entwicklung 
von Leitbildern zu kurz kommt. Die Umsetzung des 
Landschaftsplanes erfolgt im Gegensatz zum Flä
chennutzungsplan nicht von selbst, sondern benö
tigt Programme und öffentliche Hilfen. Um die In
teressen der Bürger zu berücksichtigen, müssen sie 
an der Planung beteiligt werden. Viele offenen Fra
gen gibt es zur Landschaft von Morgen, die sich u.a. 
durch den radikalen Wandel in der Landwirtschaft 
stark ändern wird. Leitbilder fehlen hier, wie auch 
im Stadt-Land-Übergangsbereich. Landschaftspla
nung ist eine wichtige zukunftsorientierte Aufgabe. 
Für eine qualifizierte Arbeit ist das Honorar für die 
Landschaftsarchitekten allerdings zu gering bemes
sen. Probleme tauchen beim Thema Eingriffsrege
lung auf, da es bei der Ausweisung von Kompensa
tions- und Ersatzmaßnahmen an quantitativen Be
messungsgrundlagen fehlt. Im neuen Planungsrecht 
müssen ab 1 998 praktikable Lösungen gefunden 
werden. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1289 
SCHMID, W. 
Stellenwert der gemeindlichen Landschaftsplanung 
in Bayern - aus der Sicht des Bayerischen Gemein
detags 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
21-23 
1996 
Bayerischer Gemeindetag 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Durch Novellierung des B ayerischen Naturschutz
gesetzes wurde 1982 die Landschaftsplanung in die 
Bauleitplanung integriert. Damit gewannen die Ge
meinden einen Planungsfreiraum. Die Landschafts
planung hat zum Ziel, eine umweltgerechte Ent
wicklung unter dem Prinzip der N achhaltigkeit, wie 
sie von der Agenda 21 gefordert wird, zu fördern. 
Regionale oder überregionale Auswirkungen von 
Eingriffen in Natur und Landschaft können durch 
sie frühzeitig abgeschätzt werden. Sie kann Hilfen 
für die geschwächte Landwirtschaft anbieten. Bei-

spiele dazu werden im Leitfaden "Die umweltbe
wußte Gemeinde" des Umweltministeriums vorge
stellt. Um Konflikten mit Betroffenen, z.B . Grund
stückseigentümern, vorzubeugen, muß die Land
schaftsplanung am "Runden Tisch" durchgeführt 
werden. Die Aufgaben der Landschaftsplaner und 
-architekten sind sehr vielfältig und sollten besser 
honoriert werden. In Zukunft muß ein Konsens zwi
sehen Naturschutz und Baurecht gefunden werden 
und die Rolle des Planes bei der Darstellung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in 
die Landschaft geklärt und zeitlich und räumlich 
von den Eingriffen entkoppelt werden. So könnten 
Maßnahmen schon vor dem konkreten Eingriff und 
damit vielleicht einfacher und billiger durchgeführt 
werden. Das Ministerium sollte dazu praxistaugli
che Hilfen anbieten. Für die Zukunft der Land
schaftspläne und ihrer Weiterschreibung muß die 
staatliche Förderung erhalten bleiben. (J ahrstorfer) 

DOK-NR: 1 290 
GASSNER, E. 
Neue Aufgaben für die Landschaftsplanung - Um
weltleitplanung, B auleitplanung und Projekt-UVP 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
25-29 
1 996 
Bauplanung 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 
Umweltleitplanung 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Neue Richtlinien in der Umweltgesetzgebung brau
chen für ihre Umsetzung den Landschaftsplan. Eine 
Weiterentwicklung der Landschaftsplanung ist, mit 
Ursprung im Umweltgesetzbuch, die Umweltleit
planung, die den gesamten Umweltschutz umfassen 
soll. Diese Planung findet schwerpunktmäßig auf 
regionaler Ebene statt. Als flächendeckende Maß
nahmen- und Entwicklungsplanung strebt sie eine 
"mit anderen Nutzungsansprüchen unabgestimmte 
Planung" an. Erst sekundär soll sie in andere Instru
mente der Raumplanung integriert werden. Letzt
endlich will sie die Landschaftsplanung allerdings 
beseitigen. Eine Aufgabe der Bauleitpläne ist es, 
bekräftigt durch das BNatSchG, für alle Eingriffe 
einen Ausgleich oder Ersatz vorzusehen. Die Land
schaftsplanung gewährleistet eine sachgerechte 
Durchführung der Maßnahmen. Zusätzlich ist im 
BNatSchG eine Planungspflicht aus Naturschutz
gründen vorgegeben. Der Einfluß der Landschafts
planung ist in Bayern durch das Modell der Primä
rintegration in andere Planungen geschmälert. Für 
die im UVP-Gesetz vorgeschriebene Prüfung der 
Auswirkungen eines Vorhabens auf den Naturhaus-
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halt liefert die Landschaftsplanung wertvolle Vorar
beit. Die EG-FFH Richtlinie zur Erhaltung der na
türlichen Lebensräume, ihrer wildlebenden Tiere 
und Pflanzen braucht für die Erstellung eines Netzes 
besonderer Schutzgebiete "Natura 2000" die Land
schaftsplanung, um die infragekommenden Gebiete 
selbst und die Verträglichkeit von Eingriffen in die 
Gebiete zu prüfen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1291 
MAYERL, D. 
Landschaftsplanung am Runden Tisch - kooperativ 
planen, gemeinsam umsetzen 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
3 1 -36 
1 996 
6 Abb. 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Der Leitfaden zur Fortentwicklung des gemeindli
chen Landschaftsplans als Teil des Flächennut
zungsplans "Landschaftsplanung am Runden 
Tisch" ist eine Anleitung für eine gestraffte und 
effiziente gemeindliche Landschaftsplanung. Die 
gemeindliche Landschaftsplanung ist seit 1973 im 
Bayerischen Naturschutzgesetz verankert und seit 
1982 als integrierter Teil des Flächennutzungsplans 
vorgeschrieben. Sie ist das einzige Instrument der 
kommunalen Naturschutz- und Landschaftspla
nung und wird staatlich gefördert. Das Zusammen
wirken der Beteiligten am Runden Tisch ist für den 
Erfog maßgeblich. Dabei hat jeder eine spezielle 
Aufgabe zu erfüllen: Die Gemeinde als Leiter und 
Organisator, die Landschaftsarchitekten als Plan
verfasser, die Bürger als Betroffene und die Behör
den als Informationsgeber und Berater. Im Leitfa
den sind die fachlichen Regelanforderungen an In
halt und Darstellung wie Leitbildentwicklung, Be
schränkung auf das Wesentliche und Darstellung 
der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Na
tur aufgeführt. Mit der Umsetzung sollte so früh wie 
möglich begonnen werden. Im Leitfaden sind Wege 
beschrieben, z.B. Maßnahmen wie Direktvermark
tung, die die regionale Identität stärken. Mit Hilfe 
einer durchdacht angelegten Öffentlichkeitsarbeit 
können die Bürger auch von manchen Inhalten über
zeugt werden. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1292 
REITEMANN, W. 
Erwartungen der Landwirtschaft an den Land
schaftsplan der Gemeinden 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
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Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
clier Landschaftsplanung 
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Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplan 
Landwirtschaft 
Naturschutz 

Am meisten betroffen vom gemeindlichen Land
schaftspian sind die Grundstückseigentümer, d.h. 
die Land- und Forstwirte. Die wirtschaftliche Situa
tion der Landwirte ist durch die EG-Agrarpolitik 
bereits sehr angespannt. Eine weitere Belastung 
durch Umweltauflagen oder vorgeschriebene Nut
zungsänderung ohne finanziellen Ausgleich ist 
nicht tragbar. Deshalb ist es für eine erfolgreiche 
Durchführung vorrangig, daß die Ziele eines Land
schaftsplanes mit den Betroffenen im Vorfeld disku
tiert werden und deren Bedürfnisse und Anregungen 
aufgenommen werden. Wichtig ist die Wahl eines 
geeigneten Landschaftsplaners, der die Wünsche 
der Gemeinde verwirklicht, nicht an den Bürgern 
vorbei plant und nicht nur seine eigenen Ideen ver
folgt. Er muß über genügend land- und forstwirt
schaftliche Fachkenntnisse verfügen und Verständ
nis für die Anliegen der Bauern haben. Oberstes Ziel 
muß die Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft 
sein. In die Planungen im Sinne des Natur- und 
Umweltschutzes müssen staatliche Förder- und 
Ausgleichsprogramme eingegliedert werden. Zu
erst ist allerdings zu prüfen, ob ein Landschaftsplan 
überhaupt notwendig ist und ob er nicht eher eine 
Alibi-Funktion erfüllt. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1293 
OTTO, A. 
Zur Praxis der gemeindlichen Landschaftsplanung 
in Schwaben: Erfahrungen und Perspektiven aus der 
Sicht einer höheren Naturschutzbehörde 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? Standortbestim
mung und Perspektiven gemeindlicher Land
schaftsplanung 
39-42 
1 996 
3 Abb., 1 Tab. 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 
Naturschutzbehörde 
Schwaben 

Der Einsatz der Naturschutzbehörden oder die 
Apgst der Gemei�den, daß der Flächennutzungs
plan ohne Landschaftsplan nicht genehmigt wird, 
stellen die Hauptgründe dafür dar, daß in Schwaben 



ca. 5 1  Prozent der Gemeinden einen Landschafts
plan erstellen oder bereits über einen verfügen. Al
lerdings fehlt es in der Praxis an der Bereitschaft zur 
Umsetzung der Ziele besonders im unbesiedelten 
Bereich. Den größten Effekt hat die Planung in der 
Zeit, in der die Inhalte diskutiert werden. Später 
geraten die geplanten Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bei gemeindlichen Ent
scheidungen meist in Vergessenheit. Die Ursachen 
dafür sind immer noch darin zu suchen, daß Natur
schutz und Landschaftspflege als nicht notwendig 
angesehen werden und insbesondere bei Nutzungs
konflikten nachrangig behandelt werden. Oft sind 
die Gemeinden auch überfordert, da ihr finanzieller 
Spielraum eng ist und viele Naturschutzprobleme 
überregionale Ursachen haben, die aufkommunaler 
Ebene nicht lösbar sind. Die verständliche Vermitt
lung der naturschutzfachlichen Problematik muß 
ein Schwerpunkt der Naturschutzarbeit werden. 
Da Flächennutzungspläne nun auch ohne Land
schaftsplan genehmigt werden und die staatliche 
Förderung momentan fehlt, wird die Erstellung der 
Pläne stark zurückgehen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1294 
SPERLING, A. 
Zur Praxis der gemeindlichen Landschaftsplanung 
in Niederbayem: Erfahrungen und Perspektiven ei
ner unteren Naturschutzbehörde am Beispiel des 
Landkreises Passau 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
43-44 
1996 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 
Naturschutzbehörde 
Niederbayern 

Im Landkreis Passau ist der Flächenbedarf für Woh
nen, Freizeit, Gewerbe, Straßenbau und Donauaus
bau in den letzten Jahren stark angestiegen. Zur 
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes 
dient der kommunale Landschaftsplan, der in ca. 
zwei Dritteln der Gemeinden bereits fertiggestellt 
ist oder sich in der Erstellungs-, Umsetzungs- oder 
Fortschreibungsphase befindet. Seit den Anfangen 
in den 70er Jahren hat sich die praktische Durchfüh
rung des Landschaftsplans zunehmend verbessert. 
Durch die Beteiligung der Bürger bei Planung und 
Umsetzung erreicht sie jetzt in den 90er Jahren eine 
höhere Akzeptanz, wenn dadurch auch nicht immer 
die optimalen Ziele der Naturschutzbehörden er
reicht werden können. Der Landschaftsplan ist das 
wichtigste Planungsinstrument zur Durchsetzung 
der Ziele des Naturschutzes und einer nachhaltigen 

Entwicklung. Für einen Erfolg müssen die Bürger 
mehr Verantwortung übernehmen und sich an Pla
nung und Umsetzung aktiv beteiligen. Die Geneh
migung der Pläne durch die Landratsämter zeigt 
einen Bedarf, die Bevölkerung mehr über Natur
schutzziele aufzuklären, damit die Gemeinde N atur
schutzargumente nicht einfach ohne qualifizierte 
Begründung wegwägen kann. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1 295 
BUSSE, J. 
Bericht über die Arbeitsgruppe 1 :  
Wie soll sich das Verhältnis von Landschaftspla
nung, Eingriffsregelung und Bauleitplanung for
tentwickeln? 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
45-48 
1996 
Bauleitplanung 
Eingriffsregelung 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Gesetzlich besteht ab 1 . 1 . 1998 für alle Länder gel
tend die Verpflichtung zur Schaffung von Aus
gleichsmaßnahmen bei einer Bauleitplanung. Bau
leitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Le
bensgrundlagen zu sichern. Dabei unterliegt der 
Umfang der Ausgleichsmaßnahmen einer Ab
wägung in Abhängigkeit von der Tragweite des 
Eingriffs. Diese muß erst bestimmt werden. Um 
geeignete und wirkungsvolle Ausgleichsmaßnah
men durchführen zu können, ist es sinnvoll, die 
Möglichkeit zu haben, Eingriff und Ausgleich so
wohl räumlich wie auch zeitlich zu trennen, d.h. den 
Ausgleich im Rahmen eines Landschaftsplans auch 
schon vor dem Eingriff durchzuführen und damit 
Flächen zu sichern. Dabei gilt das Verursacherprin
zip. Es sollte allerdings vermieden werden, die Bau
kosten durch die Finanzierung von Ausgleichs
maßnahmen unnötig zu verteuern. Im Rahmen der 
Diskussion wurde darauf hingewiesen, daß Ge
meinden mit hohem landwirtschaftlichen Flächen
anteil einen Vorteil haben. Für die Bewertung von 
Eingriffen und ihren Ausgleich fehlen Anleitungen. 
Echte Ausgleichsflächen sollten immer auch in ei
nem naturräumlichen Zusammenhang mit der Ein
griffsfläche stehen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1296 
WARTNER, H. 
Bericht über Arbeitsgruppe 2: 
Mehr Umsetzungserfolge durch mehr Akzeptanz 
am Runden Tisch? Strategien zur Öffentlichkeitsar
beit und Akzeptanzverbesserung 

287 



ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
49-5 1 
1996 
5 Abb. 
Bürgerbeteiligung 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 
Öffentlichkeitsarbeit 

In der Diskussionsrunde wurde die Art und Weise 
kritisiert, mit der die Landschaftsplanung derzeit 
durchgeführt wird. Die Planer interessierten sich zu 
wenig für die Interessen der Bevölkerung, wollten 
vor allem ihre eigenen Ideen verwirklichen, planten 
zu abstrakt und drückten sich in ihrer Fachsprache 
oft unverständlich aus. Daher haben die Bürger 
Angst vor Überplanung und können die Vorteile 
eines fundierten Landschaftsplans nicht verstehen. 
Zur Verbesserung der Akzeptanz müssen die Bürger 
frühzeitig in die Planung mit einbezogen werden. 
Durch gemeinsame Flurbegehungen wird gegensei
tiges Verständnis geschaffen, wobei die Teilnehmer 
das gewonnene Wissen weitergeben. Der Planer 
sollte selbstkritisch und flexibel auf die Probleme 
der Bürger eingehen und die verschiedenen Pla
nungsinstrumente und Ebenen zur Verwirklichung 
der Ziele nutzen. Dazu ist besonderes Engagement 
nötig, das entsprechend honoriert werden muß. 
(J ahrstorfer) 

DOK-NR: 1297 
BRODA, CH. ;  HELFRICH, T. 
Bericht über die Arbeitsgruppe 3 :  
Das Spannungsfeld zwischen Notwendigkeit und 
Machbarkeit: Welche Inhalte soll ein gemeindlicher 
Landschaftsplan abdecken? 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
53-54 
1 996 
Artenschutz 
Biotopschutz 
Bodenschutz 
Eingriffsregelung 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Die gemeindliche Landschaftsplanung steht im 
Spannungsfeld zwischen den Interessen des Städte-
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baus und des Naturschutzes. Die Planung sollte 
differenziert aber schnell, billig aber gut sein und 
möglichst alle Ziele im Sinne des Naturschutzes 
erfüllen. Basierend auf den Anforderungen aus dem 
"Leitfaden für die Fortentwicklung der gemeindli
chen Landschaftsplanung in Bayern" des Umwelt
ministeriums wurde über die Themen Boden, Arten 
und Lebensräume und Ausgleichs- und Ersatzflä
chen für bauliche Eingriffe diskutiert. Zum Thema 
Boden sind außer der Reichsbodenschätzung bay
ernweit keine flächendeckenden Grundlagendaten 
verfügbar. In die Planung sollte deshalb das örtlich 
vorhandene Wissen einfließen. Notwendige fehlen
de Daten müssen zielorientiert neu erhoben werden. 
Die Bestandsaufnahme sollte auf die problembezo
genen Daten beschränkt sein. Ebenso sollte sich die 
Datenaufnahme in Bezug auf den Arten- und Le
bensraumschutz auf das Notwendige beschränken, 
wobei hier gute Unterlagen vorhanden sind wie die 
Biotopkartierung und das ABSP. Eine flächen
deckende Biotoptypen- und Nutzungskartierung, 
Hinweise auf 6d-Flächen und eine Kennzeichnung 
von für den Biotopverbund geeigneten Flächen soll
ten Bestandteil der Planung sein. Im Landschafts
plan müssen räumlich-funktionale Entwicklungs
bereiche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
dargestellt werden. Die konkrete Abwicklung ist im 
Rahmen der Bebaungsplanung und vom Verursa
cher des Eingriffs durchzuführen. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1298 
ROSENBECK, H. 
Maßnahmen der Stadt Berching zur Stärkung der 
Eigenständigkeil des ländlichen Raumes und die 
Rolle des Landschaftsplans 
ANL 
Laufener Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
55-58 
1 996 
Bürgerbeteiligung 
Kommune 
Landschaftsplanung 
Ländliche Entwicklung 

Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirt
schaft und dem Fehlen von Arbeitsplätzen und In
frastruktur sind viele Landbewohner mehr und mehr 
dazu gezwungen zu pendeln oder aus den Struktur
schwachen Räumen wegzuziehen. Am Beispiel der 
Aktivitäten der Stadt Berching i.d. Oberpfalz wird 
gezeigt, wie durch Bürgerbeiteiligung und Eigen
initiave neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen wer
den können. Voraussetzung ist die Information der 
Bevölkerung durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 
und wie im vorliegenden Fall durch die Bildung von 
Erwachsenen in der Schule der Dorf- und Landent
wicklung Abtei Plankstetten. Bereits 1 992 wurde 
von den Bürgern ein Kulturförderkreis gegründet, 



der unterschiedlichste kulturelle Aktivitäten organi
siert. Im Bereich Landwirtschaft, Ökologie, Frem
denverkehr wurden Projekte zu Pflanzenöltechnolo
gie, umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien, 
Energie aus Holz und zur Umsetzung des Arten- und 
B iotopschutz Programms (AB SP) im Tal der 
Weißen Laaber mit der Bevölkerung geplant und 
durchgeführt. Zur Förderung von Arbeitsplätzen 
bietet die Stadt billige Räume für Existenzgründer 
in einer ehemaligen Fabrik an und versucht im Be
reich Telearbeitsplätze vorne mit dabei zu sein. Das 
Erfolgskonzept beruht darin, daß sich nach einem 
mehrjährigen Lernprozeß bei den Bürgern aus einer 
latenten Erwartungshaltung mehr und mehr Ei
geninitiative und Eigenverantwortung entwickelt 
hat. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1299 
HERRE, P. 
Die Rolle des Landschaftsplanes im Rahmen einer 
integrierten Kommunalentwicklung - am Beispiel 
der Stadt Berching 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
59-64 
1 996 
4 Abb., 2 Tab. 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplan-Umsetzung 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Zwei Jahre nach Genehmigung des Landschafts
plans der Stadt Berching war noch keines seiner 
Ziele umgesetzt. Die Ursachen dafür sind in der 
fehlenden Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung 
der Ziele und den zu wenig umsetzungsorientierten 
Konzepten zu suchen. Ein Neuanfang wurde be
schlossen, in dem der kommunale Landschaftsplan 
die zentrale Rolle in einer ökologisch orientierten 
Kommunalentwicklung spielt. Die Planziele wur
den in konkrete, flächen- und nutzungsbezogene 
Projekte aufbereitet. Sie bildeten die Grundlage für 
Pflege- und Nutzungskonzepte, die unter Beteili
gung der Betroffenen und Bürger entwickelt wur
den. Zur Finanzierung wurden neben Eigenmitteln 
die staatlichen Förderprogramme genutzt. Beispiele 
für bereits erfolgte Maßnahmen sind Biotopankäufe 
und Flächentausch, die Anwendung des Vertrags
Naturschutzprogramms sowie des Landschaftspfle
geprogramms zur Umsetzung des ABSP-Projektes 
im Tal der Weißen Laaber. Weitere Projekte sind 
eine naturverträgliche Schafbeweidung und die Ent
wicklung eines Energie- und Klimakonzeptes für 
die Stadt. Über Fotoausstellungen, der Beteiligung 
an einem Bundeswettbewerb Deutscher Naturparke 
und einer Ausbildung von Natur- und Landschafts-

führern werden die Bürger informiert und motiviert. 
Mit Hilfe des kommunalen Landschaftsplans konn
ten in kurzer Zeit Maßnahmen für eine integrierte 
Kommunalentwicklung geplant und durchgeführt 
werden. (Jahrstorfer) 
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Anlaß für die Fortschreibung des bereits als Be
standsplan vorhanden gewesenen Landschaftspla
nes der Gemeinde Hunding, die im Geltungsbereich 
Naturpark Bayerischer Wald liegt, war der starke 
Aufforstungsdruck durch die zunehmende Aufgabe 
der Landwirtschaft. Der Plan hatte zum Ziel, die 
Landwirtschaft zu stärken, die Kulturlandschaft zu 
erhalten und die Aufforstungsproblematik zu lösen. 
Den Auftrag zur Umsetzung bekamen zwei private 
Büros, die in enger Zusammenarbeit mit allen Land
wirten und Beteiligten die Konzepte und Maßnah
men entwarfen. Mit dem Modell "Streuobstanbau 
im Lallinger Winkel. . . "  wurden neue Einnahmens
quellen erschlossen und ökologisch wertvolle Natu
reinheiten geschaffen. Die Landwirte gründeten die 
Arbeitsgemeinschaft "Hundinger Goldbergbau
ern". Direkte Vermarktung und Verarbeitung durch 
eigene Kelterei und auf dem Bauernmarkt erhöhen 
die Gewinne. Weitere Erwerbsmöglichkeiten sollen 
durch ein geplantes Gewerbedorf entstehen. Das 
Konzept des Rundinger Bachtalprojektes fördert 
eine extensive und naturverträgliche Bewirtschaf
tung. Ein Fledermausprojekt, eine Brutvogelkartie
rung und eine Studie zur Beweidung von Feucht
standorten mit Galloway-Rindern sind weitere 
wichtige Beiträge zum Naturschutz. Für die höhere 
Akzeptanz des Naturschutzes bei der Bevölkerung 
ist neben einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit die 
gute, wenn auch teure Arbeit der privaten Berater als 
Vermittler zwischen Landwirten und Behörden von 
großer Bedeutung. (Jahrstorfer) 
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Gemeinden brauchen irruner einen konkreten An
laß, damit sie einen Landschaftsplan erstellen. In der 
bereits zu über 50% bewaldeten Gemeinde Runding 
war es ein aus der zunehmenden Aufgabe von Bau
ernhöfen entstandener Aufforstungsdruck und da
mit verbunden der drohende Verlust einer gewach
senen Kulturlandschaft als Basis für die Entwick
lung des Fremdenverkehrs. Die beauftragten Pla
nungsbüros gingen unkonventionell vor. Die Ziele 
des Plans wurden zusarrunen mit den Betroffenen 
erarbeitet und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Die 
Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege wurden in diesem Zusammenhang betrach
tet. Damit war die Akzeptanz des Planes durch die 
Bürger gewährleistet. In drei Themenkarten, in de
nen ökologisch bedeutende Landschaftsräume, die 
Qualität der Kulturlandschaft, Biotope als Lebens
räume dargestellt waren, wurden Zusarrunenhänge 
und die Folgen für die Planung nachvollziehbar 
dargestellt. Für die Umsetzung der Ziele des Land
schaftsplans waren die Wirkung der Maßnahmen 
auf die ökologische Funktionsfähigkeit und nach
haltige Nutzungsfähigkeit der Landschaft, auf Tiere 
und Pflanzen und das Landschaftsgepräge aus
schlaggebend. Der Landschaftsplan ist für die Ge
meinde zu einem wesentlichen Instrument der kom
munalen Strukturpolitik mit neuen Leitbildern ge
worden. Streuobst statt Aufforstung, Gewerbedorf 
als neue Erwerbsmöglichkeit sind Beispiele einer 
gelungenen Umsetzung. Initiative und positive Ein
stellung haben sich gelohnt. (Jahrstorfer) 
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Damit der gemeindliche Landschaftsplan nicht für 
die Schublade gemacht ist, bedarf er einer guten 
Vorbereitung und eines umfassenden Inhalts, der 
von Naturschützern, Kommunen und Landnutzern 
gemeinsam erarbeitet werden muß. Neue Impulse 
und Ideen zur Lösung der Probleme der Gemeinden 
können dabei entstehen, die nach Abwägung der 
verschiedenen Interessen in eine gemeinsame öko
logische und ökonomische Natur- und Landschafts
politik münden sollen. Um optimale Ergebnisse zu 
erzielen, muß überregional, die Gemeindegrenzen 
übergreifend, geplant werden. Nur eine zusammen
hängende Bearbeitung der Naturräume ermöglicht 
die Erhaltung der Lebensräume für Tiere und Pflan
zen. Im Auerbergland soll ein Biotopverbund ge
meindeübergreifend geschaffen werden. Dieser N a
tur- und Landschaftsschutz wirkt sich positiv auf die 
Attraktivität als Fremdenverkehrsregion aus - ein 
wichtiger Einkommenszweig der Region. Zur 
Durchführung der Ziele ist die ideelle und finanziel
le Unterstützung durch die zuständigen Behörden 
und Ämter nötig. Da die intakte Natur von den 
Städtern kostenlos in Anspruch genorrunen wird, 
tragen auch Bezirk, Bund und Länder eine Verant
wortung. Deshalb erhofft sich die Gemeinde eine 
gute finanzielle Unterstützung aus den Länder-, 
Bundes- und EU- Förderprogrammen. Die verbin
dende Landschaftsplanung stärkt gleichzeitig die 
Solidarität und Identität der beteiligten Gemeinden. 
(Jahrstorfer) 
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Um effektive Lösungen für die aus den Veränderun
gen im ländlichen Raum resultierenden Probleme 
zu finden, gilt es als wichtiges Modell für die Zu
kunft, durch den freiwilligen Zusammenschluß 
mehrerer Gemeinden eine gemeinsame Entwick
lung in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Hinsicht zu ermöglichen. Grundlage dafür ist eine 
flächendeckende gemeindliche Landschaftspla
nung wie sie im Auerbergland, in einer Allianz aus 
neun Gemeinden, durchgeführt wird. Durch die 
zeitgleiche Grünordnungsplanung im Rahmen der 
Dorferneuerung entstand eine enge Zusammenar
beit zwischen den zuständigen Behörden. Das hatte 
verschiedene positive Auswirkungen: Es konnte in
haltlich auf bewährte Arbeitskreise zurückgegriffen 
werden, durch die die Bürger bereits aktiv an Pla
nungen teilgenommen hatten und eine Vertrauens
basis geschaffen worden war; Planungen im Dorf
gebiet und der umgebenden Feldflur können zusam
men bearbeitet werden; die Umsetzung der Maß
nahmen verläuft schneller. Die übergemeindliche 
Zusammenarbeit bedarf gemeinsamer Leitbilder 
und einer gemeinsamen Vorgehenskonzeption. Das 
Ineinandergreifen verschiedener Umsetzungsstrate
gien und Förderprograrnme, die Vermeidung von 
Doppelarbeit durch einen projektleitenden Land
schaftsarchitekteil und die Möglichkeit, das wich
tigste Umsetzungsinstrument Flächenankauf und -
tausch besser anwenden zu können, beschleunigen 
die Durchführung. (Jahrstorfer) 

DOK-NR: 1304 
SIEGHART, R. 
Zusammenwirken der Landschaftsplan-Umsetzung 
mit der Dorf- und Flurentwicklung Bernbeuren im 
Auerbergland 
ANL 
Laufeuer Seminarbeiträge 
6/96 
Landschaftsplanung - Quo Vadis? 
Standortbestimmung und Perspektiven gemeindli
cher Landschaftsplanung 
95 
1 996 
1 Kt. 
Auerbergland 
Grünordnungsplanung 
Kommune 
Landschaftspflege 
Landschaftsplanung 
Naturschutz 

Ausgehend von der Grünordnungsplanung im Rah
men der Dorferneuerung B ernbeuren gab die Direk
tion für Ländliche Entwicklung der Gemeinde die 
Anregung, sinnvollerweise gleich einen Land
schaftsplan in Auftrag zu geben, um die Planungen 
verbunden mit der umgebenden Flur durchführen zu 
können. Dabei konnte auf die bereits bewährte Zu-

sammenarbeit zwischen Gemeinde, Amt für Land
wirtschaft und Ernährung, Regierung, unterer Na
turschutzbehörde, ABSP- Projektgruppe, Teilneh
mergemeinschaft Bernbeuren und Landschaftsar
chitektin zurückgegriffen werden. Die Mittlerfunk
tion zur Durchführung der Maßnahmen konnte die 
Teilnehmergemeinschaft übernehmen: z .B. Ver
mittlung und Vorbereiten von Pflanzungen, Infor
mation über Tauschflächen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Finanzierung von Beratungsleistungen für die 
Landwirte etc. Eine Bündelung der Fördermöglich
keiten besonders durch Einbeziehung der Natur
schutzprogramme, die den Ankauf von Ersatzflä
chen und eine generelle Beratung der Landwirte 
über die Förderungen im Vertragsnaturschutz er
möglichen könnte, wäre wünschenswert. Dieser 
Anfang soll die anderen acht Gemeinden motivie
ren, das gleiche zu tun. (Jahrstorfer) 
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Der gemeindliche Landschaftsplan ist für die Ge
meinde das Instrument, die neuen Aufgaben zu be
wältigen, die sich durch die veränderten Entwick
lungen in Politik und Wirtschaft ergeben haben. 
Viele Kommunalpolitiker und auch der Bayerische 
Bauernverband erkennen die Vorteile dieser Planun
gen noch nicht und boykottieren sie. In der Gemein
de Kirchdorf im Wald wird versucht, die Akzeptanz
probleme durch Planung am "Runden Tisch" abzu
bauen. In Arbeitskreisen erarbeiten Bürger die 
Maßnahmen und verabschieden sie. Die Planung 
und deren Umsetzung wird unter Leitung des Bür
germeisters in einem Arbeitskreis diskutiert, in dem 
alle Personengruppen der Gemeinde repräsentativ 
vertreten sind. Staatliche Stellen werden regelmäßig 
zu den Arbeitskreisen geladen. Zur Vermeidung ei
nes " Schubladenplans" startete die Umsetzung 
gleich nach Vorliegen des Vorentwurfs. Das Einfüh
lungsvermögen von Planer und Behördenvertretern 
in die Probleme der Betroffenen ist für die Akzep
tanz der Maßnahmen außerordentlich wichtig. Un-
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verzichtbar ist auch die finanzielle Hilfe durch die 
Sb- Mittel der Europäischen Union. Im Moment ist 
für den Erfolg der Landschaftsplanung in der Ge
meinde noch weitgehend die finanzielle Unterstüt
zung durch den Freistaat Bayern ausschlaggebend. 
Wenn den Bürgern die Schönheit und der ökologi
sche Wert des Gebiets bewußt ist, sollten solche 
Entwicklungen auch noch möglich sein, wenn die 
Förderung im kommenden Jahr wegfallen wird. 
(Jahrstorfer) 
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Als eine der ersten Gemeinden im Bayerischen 
Wald erstellt die Gemeinde Kirchdorf einen Land
schaftsplan und setzt ihn gleichzeitig um. Das Ziel, 
die Kulturlandschaft zu erhalten und Arbeitsplätze 
im ländlichen Raum zu sichern, wird hauptsächlich 
durch Beratung der Landwirte über die verschiede
nen Möglichkeiten, einen finanziellen Ausgleich für 
die Pflege der Landschaft und eine ökologisch aus
gerichtete Bewirtschaftung zu bekommen, erreicht. 
Erste Ergebnisse sind: Eine hohe Motivation bei den 
Landwirten für Beratungsgespräche, Extensivie
rungsprogramme und Pflanzmaßnahmen. Die Flä
chen, die im Vertrag mit dem Kulturlandschaftspro
gramm stehen, z.B. Pufferstreifenprogramm, haben 
sich bereits verdreifacht. Für über 10000 qm wurden 
Anträge für die Pflanzung von Hecken, Streu
obstanlagen, Feldgehölzen und bachbegleitenden 
Gehölzen gestellt. Naturschutzvereinbarungen nah
men zu. In den Schwerpunktgebieten werden nur 
noch 1 1% der Fläche konventionell bewirtschaftet, 
im gesamten Projektgebiet 30% der landwirtschaft
lichen Nutzfläche. Dabei ist die wirtschaftliche Be
deutung für die Landwirte durch 336% mehr Kulap
und 39% mehr Natursschutzgelder schon erkennbar. 
Bei der Weiterführung der Umsetzung wird neben 
der Beratung der Landwirte, den Baumpflanzungen 
und der Baumpflege unter anderem auf Natur
schutzprojekte, Flächentausch, bäuerliche Direkt
vermarktung, und neue Tourismusstratgien Wert ge
legt werden. (Jahrstorfer) 
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Hauptwirtschaftszweig der in der Mitte der Fränki
schen Schweiz gelegenen Stadt Pattenstein ist der 
Fremdenverkehr, dessen Hauptattraktion, die 
Schönheit der Landschaft, durch die Krise in der 
Landwirtschaft und der damit verbundenen Zunah
me von Betriebsaufgaben gefährdet ist. Der Land
schaftsplan bietet der Gemeinde die Möglichkeit, 
die Entwicklung im Stadtgebiet mitzubestimmen 
und dabei sowohl die Interessen der Land- und 
Forstwirte als auch die des Fremdenverkehrs und 
Naturschutzes zu berücksichtigen. Für die Erstel
lung eines Landschaftsplans gibt es drei Hauptgrün
de: Eine sich harmonisch in die Landschaft einfü
gende bauliche Entwicklung muß gut geplant sein, 
und zwar unter Berücksichtigung der landschaftli
chen Gegebenheiten, der Einbindung der Dörfer in 
die Landschaft durch Eingrünungsmaßnahmen und 
der Grüngestaltung innerhalb der Orte. Sehr wichtig 
ist die Erhaltung und Pflege wertvoller Landschaft
steile wie z.B . der landschaftsprägenden Magerra
sen, die durch Verbuschung gefährdet sind. Dabei ist 
es Aufgabe des Landschaftsplans, eine arbeitsexten
sive Bewirtschaftung und Pflege zu ermöglichen 
und die Landwirte über die finanzielle Förderung 
von Maßnahmen durch die zuständigen Behörden 
zu informieren. Die im Stadtgebiet zunehmenden 
Erstaufforstungen sollen so gelenkt werden, daß sie 
landschaftsverträglich sind. Der Landschaftsplan 
der Stadt Pattenstein soll ein Beispiel setzen für den 
Beginn der Entwicklung eines Naturparks. (Jahr
starrer) 
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Für die in der Fränkischen Schweiz gelegene, sehr 
ländlich strukturierte Stadt Pottenstein ist das wich
tigste Kapital für die Zukunft als Fremdenverkehr
sort der Erhalt der charakteristischen Landschaft. 
Der Landschaftsplan ist ein wichtiges Instrument, 
um das Leitbild zu verwirklichen. 
Die Schönheit der kleinteiligen, strukturreichen of
fenen Landschaft ist durch einen hohen Auffor
stungsdruck bedroht. Die durch Schafbeweidung 
entstandenen charakteristischen Kalkmagerrasen 
sind bereits groBteils aufgeforstet oder verhuscht 
und können keine weiteren Verluste dulden. Im 
Landschaftsplan sind deshalb die freizuhaltenden 
Flächen genau eingetragen, ebenso die Flächen, auf 
denen eine Aufforstung ohne weitere Genehmi
gungsverfahren möglich ist. Durch diese Lenkung 
der durch EU-Mittel geförderten Erstaufforstung 
können die attraktiven Landschaftsbereiche und 
wichtigen Lebensräume für Pflanzen und Tiere er
halten werden. Durch die Entwicklung eines Pfle
gekonzeptes für das Stadtgebiet werden die Maß
nahmen im Vertragsnaturschutz für Einzelflächen 
wie Kalkmagerrasen oder Wacholderheiden und zur 
Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in 
sogenannten Netz-Landschaften wirksam geplant. 
Zur dauerhaften Erhaltung der Kulturlandschaft 
müssen die Interessen von Naturschutz, Landwirt
schaft und Fremdenverkehr miteinander vernetzt 
werden, damit eine ökonomische Basis für alle be
steht und die Landwirte somit einen Sinn in ihrer 
Pflegearbeit sehen. (Jahrstorfer) 
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Der Landschaftsplan als Teil des Flächennutzungs
plans gibt den Gemeinden die Möglichkeit, die Be
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
im Rahmen der Bauleitplanung nach Abwägung mit 
den konkurrierenden Interessen zu bestimmen und 
damit die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt
zen und zu erhalten. Wichtig für die Umsetzung ist 
die Akzeptanz bei den Betroffenen, den B ürgern, 
Verbänden und Behörden, die deshalb alle ihrer 
Rolle entsprechend aktiv an der Planung beteiligt 
sein müssen. Das Genehmigungsverfahren ge
schieht in mehreren Schritten. Die Bestandsaufnah
me des Landschaftsplans umfaßt die abiotische und 
biotische Ausstattung der Natur, die wirtschaftli
chen Grundlagen und eine Charakterisierung des 
Landschaftsbilds. Durch die Analyse möglicher, be
stehender und beabsichtigter Flächennutzungen 
werden Konfliktbereiche deutlich. Aus der Be
standsaufnahme wird das Landschaftliche Leitbild 
entwickelt, aus dem sich die zu seiner Umsetzung 
nötigen Maßnahmen ergeben. Im Leitfaden werden 
Hinweise zu Inhalt, Umfang und Art der Darstellung 
in Karte und Text gegeben. Praktische Tips helfen 
bei der Umsetzung der Maßnahmen. Zur Förderung 
der Akzeptanz der Maßnahmen in der Gemeinde 
werden Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit 
vorgestellt. Hinweise zur Honorierung der einzel
nen Leistungen des Landschaftsarchitekten erleich
tern der Gemeinde die Berechnung. (Jahrstorfer) 
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